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Weitere Themen in dieser Ausgabe:
• Neue Bundesprogramme zur Kindertagesbetreuung

• Interne Evaluation in der Kindertagespflege

• Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII

• Zusammenarbeit mit der Herkunftsfamilie

23 Pflegekinder
rauben Dir den Schlaf!
Das Ensemble steht dem Titel kritisch gegenüber.

Ein Theaterprojekt von und mit Berliner Pflegekindern 

in Kooperation mit Volksbühne am 
Rosa-Luxemburg-Platz
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In eigener Sache 
 

Einen heißen Sommer haben wir in diesem 
Jahr erlebt, meteorologisch betrachtet. Für 
23 Pflegekinder, ihre Familien und ihre 
Fachkräfte der Pflegekinderhilfe war es 
auch in einem anderen Sinne ein heißer 
Sommer mit besonderen Erlebnissen: das 
Theaterprojekt von Familien für Kinder 
gGmbH in Kooperation mit der Volksbühne 
am Rosa-Luxemburg-Platz gefördert durch 
die Aktion Mensch hatte am 19. Mai Pre-
miere und wurde bis zum 3. Juli siebenmal 
aufgeführt. Nach der letzten Aufführung 
gab es vor der Volksbühne für alle Mitwir-
kenden ein kleines Fest und man sah nur 
strahlende Gesichter. Ein gelungener Ab-
schluss in einer tropischen Nacht. 

Ein tolles Projekt hatte seinen Abschluss 
gefunden und ich glaube, dass auch in vie-
len Jahren die Augen leuchten werden, 
wenn die Mitwirkenden an diesen Sommer 
2015 denken. 

Es war nicht nur ein Projekt für Pflege-
kinder sondern vor allem auch ein Projekt, 
das durch sie mitgestaltet wurde. Die Pfle-
gekinder konnten ihre besondere Lebens-
situation einbringen und die Erfahrung ma-
chen, es gibt auch andere Kinder in ähn-
lichen Situationen und wie befreiend und 
motivierend es sein kann, sich darüber 
auszutauschen.  

Das Projekt hat gezeigt, dass es wichtig ist, 
Kindern die Möglichkeit zu bieten, ihre 
Sichtweise der Wirklichkeit zu äußern und 
ihnen dafür eine Bühne zu bieten, auf der 
sie diese vermitteln können.  

Dabei ist auch klar, dass es sich nicht nur 
um eine Theaterbühne handeln darf. Den 
Kindern muss auf allen Ebenen und in allen 
Phasen der Fremdunterbringung „eine 
Bühne“ geboten und ihnen zugehört wer-
den. Ihre Sichtweise muss mitbestimmend 
sein, für eine Zukunft mit einer guten 
Lebensqualität. 

Die Qualitätsentwicklung ist ein hohes Ge-
bot für alle Angebote der Kinder- und Ju-
gendhilfe und wir freuen uns, dass wir in 
der vorliegenden Ausgabe der Fachzeit-
schrift „Pflegekinder“ wieder viele Artikel 
präsentieren können, die dies zum Ziel 
haben. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende 
Lektüre. 

Hans Thelen 
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Allgemeine Themen 

 

Die Rechte der Kinder 
 

Gemeinsam mit dem ZDF hat das Bundes-
jugendministerium die Broschüre "Die 
Rechte der Kinder. Von logo! Einfach er-
klärt" herausgegeben. Sie erklärt in gut ver-
ständlicher Sprache, mit Geschichten und 
Bildern, was die Kinderrechtskonvention ist 
und was sie für Kinder und Jugendliche be-
deutet. 

In Ihrem Grußwort schreibt die Ministerin: 

Liebe Kinder, liebe Jugendliche,  

habt ihr schon mal etwas von Kinderrechten 
gehört? Kinderrechte sind eure eigenen 
Rechte. Ihr alle habt Rechte, und zwar egal 
wo ihr lebt, wie alt ihr seid, wie ihr ausseht 
oder welche Religion ihr habt. Mit dieser Bro-
schüre möchten wir euch zeigen, was Kinder-
rechte genau bedeuten und in welchen Situa-
tionen sie eine Rolle spielen. Vielleicht fällt 
euch beim Lesen ein, wann ihr selbst schon 
einmal von einem Kinderrecht Gebrauch ge-
macht habt. Außerdem werdet ihr, wenn ihr 
diese Broschüre lest, bestimmt noch einige 
Rechte entdecken, die ihr bisher nicht kann-
tet.  

Es ist wichtig, dass ihr eure Rechte kennt! 
Denn nur dann könnt ihr auf sie aufmerksam 
machen, wenn jemand diese Rechte im Alltag 
verletzt. Aber auch für die Erwachsenen ist es 
wichtig, die Kinderrechte zu kennen. Als Bun-
desjugendministerin zum Beispiel habe ich 
immer die Kinderrechte im Kopf, wenn ich 
Entscheidungen treffe, die das Leben von 
Kindern und Jugendlichen beeinflussen. Ich 

frage mich dann: Habe ich die Kinderrechts-
konvention ausreichend beachtet? Gibt es 
Bereiche, in denen wir die Rechte von Kin-
dern und Jugendlichen noch besser umset-
zen müssen?  

Seit kurzem gibt es eine Verbesserung bei 
der Durchsetzung der Kinderrechte: Am 14. 
April 2014 ist in Deutschland und neun weite-
ren Staaten ein Beschwerdeverfahren für Kin-
der in Kraft getreten. Kinder können sich an 
den Ausschuss der Vereinten Nationen für die 
Rechte des Kindes in Genf wenden, wenn 
ihre Rechte von einem Staat verletzt werden 
und der Staat selbst sich nicht darum küm-
mert, die Rechtsverletzung wieder gut zu ma-
chen.  

Kinderrechte verbessern die Bedingungen, 
unter denen Kinder und Jugendliche leben 
und aufwachsen. In dieser Broschüre findet 
ihr viele kleine Geschichten und Beispiele, die 
sich mit Kinderrechten beschäftigten. Ich 
wünsche euch viel Freude beim Lesen und 
Entdecken eurer Rechte! 

Manuela Schwesig 

Bundesministerin für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend 

Eine tolle Broschüre, nicht nur für Kinder! 
Sie kann auf dem Internet-Portal des Bun-
desministeriums bestellt und heruntergela-
den werden: 

http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/pub
likationen,did=3844.html 
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Schwerpunkt Kindertagespflege 

 

2. Tag der offenen Tür in der Berliner 
Kindertagespflege  

Nachlese 

 
Evelyn Kubsch (Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft des Landes Berlin), Gerlinde Manns (Tagesmutter), Sigrid 
Klebba (Staatssekretärin für Jugend und Familie) und Petra Schrödel (Vorsitzende des Arbeitskreises zur Förderung von Pflegekindern 
e.V.), v.l.n.r. 

 
Der Arbeitskreis zur Förderung von Pflege-
kindern e.V. und die Berliner Tagespflege-
personen richteten auch in diesem Jahr 
wieder einen Tag der offenen Tür aus. Am 
19. September öffneten rund 70 Tagespfle-
gestellen ihre Türen für interessierte Berli-
ner. Allen Akteuren sei hier noch einmal 

herzlich für ihr Engagement gedankt. Be-
sonderen Dank auch an Frau Staatssekre-
tärin Klebba und Frau Kubsch von der Se-
natsverwaltung, die auch in diesem Jahr 
wieder Tagespflegestellen besuchten.  

Frau Senatorin Scheeres übernahm auch 
in diesem Jahr wieder die Schirmherrschaft 
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und die Organisatoren waren in der kom-
fortablen Lage, dass die Senatsverwaltung 
einen Zuschuss von 1500,- Euro für Wer-
bematerialien gewährte. So konnten den 
teilnehmenden Tagespflegepersonen Luft-
ballons, Flyer, Plakate und auch 2 Rollups 
zur Verfügung gestellt werden. Zum Erfolg 
des 2. Tages der offenen Tür trug auch bei, 
dass wir diesmal über einen ausreichend 
langen Vorlauf verfügten und auf die Erfah-
rungen des letzten Jahres zurückgreifen 
konnten.  

Wie sah es aber bei den teilnehmenden 
Tagespflegepersonen aus, wie war die Re-
sonanz der Berliner auf diesen Tag, was 
war gut gelaufen, was müsste man im 
nächsten Jahr anders und besser machen? 
Um das zu erfahren haben wir allen Tages-
müttern und -vätern 4 Fragen zugeschickt: 

a) Was ist aus Eurer Sicht besonders gut 
gelaufen, was muss verbessert werden? 

b) Wie viele Berliner haben Euch besucht 
und was war ihr Anliegen (wollten die 
Besucher gleich einen Platz festklopfen, 
wollten sie sehen wie eine Tagespflege-
stelle denn so aussieht, o.ä.)? 

c) Wie war die Vernetzung? Haben andere 
Tagesmütter und -väter bei Euch mitge-
macht und ihre Pflegestelle präsentiert? 

d) Was würdet Ihr Euch für den nächsten 
Tag wünschen und werdet Ihr wieder 
dabei sein? 

14 Tagespflegepersonen haben auf unse-
ren Aufruf geantwortet und geschildert, wie 
sie den Tag erlebt haben.  

Erfreulicherweise war die Resonanz über-
wiegend positiv. Viele Tagespflegestellen 
konnten interessierte Besucher begrüßen. 
Eltern, Großeltern, aber auch Berliner, die 
einfach nur mal schauen wollten, was das 

denn ist, so eine Kindertagespflege. Bei 
manchen gaben sich die Besucher die 
Klinke in die Hand, andere hätten sich 
mehr Andrang gewünscht. Es wurden Ta-
gespflegeplätze vergeben aber vor allem 
wurde gezeigt, wie gut und professionell in 
der Kindertagespflege gearbeitet wird.  

 
Kerstin Karg (Tagesmutter), Sigrid Klebba (Staatssekretärin für 
Jugend und Familie) und Evelyn Kubsch (Senatsverwaltung für 
Bildung, Jugend und Wissenschaft des Landes Berlin) 

Eine Tagesmutter mailte: „Über das Inter-
net hatten wir 8 direkte Anfragen. Erschie-
nen sind davon 8 Elternpaare, 2 Empfeh-
lungen plus 1 weiteres Freundschaftspaar 
mit Baby – dann noch 2 spontane Besu-
cher-Eltern. Insgesamt 13 Interessierte. !!!“ 

Aber auch diese Mail erreichte uns: „Hallo 
Edda, bei uns waren leider gar keine El-
tern. Ich würde aber trotzdem noch einmal 
mitmachen.“  

Besonders gefreut hat die Kindertagespfle-
gepersonen in Reinickendorf und Frie-
denau, dass sie von Mitarbeitern ihres Ju-
gendamtes besucht wurden. Hier der be-
geisterte Bericht aus Friedenau: 

„Also, wir waren begeistert. Die Besucher 
kamen in zwei Phasen. Eine weitere Kolle-
gin und ich haben Familie H. unterstützt, so 
dass wir die Interessenten gut unterrichten 
konnten. Ich glaube, es waren acht Eltern, 
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eine zukünftige Kollegin und der Jugend-
amtsdirektor. Er brachte einen großen Blu-
menstrauß und war verwundert, dass wir 
nicht mit ihm gerechnet hatten. Und wir wa-
ren verwundert, dass er mit so einem gro-
ßen Blumenstrauß kam. Die Eltern, die da 
waren, hatten von der Kindertagespflege 
nicht viel Ahnung, von daher konnten wir 
gut „aufklären“ – fing schon mit dem Kita-
gutschein an. Ob dieser auch für uns Gel-
tung habe, ob wir Zusatzgelder bekommen 
etc. Wir hatten zur Info auch die Broschü-
ren des Bundesministeriums „Kindertages-
pflege: Familiennah und gut betreut“ aus-
gelegt. Außerdem auch das Heft des Be-
zirksamtes mit unseren Kurzvorstellungen, 
eine Adressenliste mit allen Tagespflegen 
aus Friedenau und die Liste mit den freien 
Plätzen. Zusätzlich hatten wir noch eine 
Liste, in die die Eltern ihre Mailadresse ein-
tragen konnten, wenn sie den Link zu un-
serer Liste mit den freien Plätzen haben 
wollten. Diese aktualisieren wir regelmä-
ßig. Das war dann auch sehr gut, so waren 
die Eltern, die auf einen freien Platz bei den 
Traumfängern gehofft hatten, nicht ent-
täuscht, dass keiner vorhanden war.“ 

 

Bemängelt wurde von fast allen Teilneh-
mern, dass in der Presse kein Hinweis auf 

die Veranstaltung zu finden war. Ent-
täuscht schrieb ein Tagesvater: „Plakate, 
Flyer, Luftballons ist super. Medial ist an-
scheinend überhaupt nichts erfolgt. Zei-
tung, Presse, TV?“ 

 

Dazu muss man sagen, dass Berlin eine 
Riesenstadt mit unzähligen Veranstaltun-
gen ist. Es ist sehr schwer ein relativ klei-
nes Event zu platzieren. Selbstverständlich 
haben der Arbeitskreis und auch die Se-
natsverwaltung Presseerklärungen her-
ausgegeben, doch das heißt nicht, dass die 
Medien diese auch berücksichtigen. Wenn 
alle Kindertagespflegestellen in Berlin oder 
gar im ganzen Bundesgebiet geöffnet hät-
ten, dann wäre das den Medien eventuell 
eine Meldung wert gewesen.  

Man darf allerdings nicht unterschätzen wie 
werbewirksam die Verlinkungen auf den 
Webseiten des Paritätischen Wohlfahrts-
verbandes, des Bundesverbandes für Kin-
dertagespflege, des Arbeitskreises und 
von Familien für Kinder sind. Außerdem 
können die Kindertagespflegepersonen 
selbst auch für Werbung sorgen, indem sie 
die Einladung zum Tag der offenen Tür auf 
ihre eigene Homepage setzen.  

In diesem Jahr haben Kindertagespflege-
stellen auch Besuch von den Teilnehmern 
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der Länderkonferenz des Bundesverban-
des für Kindertagespflege bekommen. Der 
Geschäftsführer des Bundesverbandes, 
Heiko Krause, sagte, er könne sich gut vor-
stellen, dass dieser Tag einmal ein bundes-
weiter Tag der offenen Tür in der Kinderta-
gespflege sein könnte. Wir werden auf je-
den Fall im nächsten Jahr die Kindertages-
pflegepersonen in Brandenburg einladen, 
beim Tag der offenen Tür mitzumachen. 
Also habt ein wenig Geduld bis sich der 
Tag der offenen Tür etabliert hat.  

 
Edda Gerstner (1. Pers. v.r., stellvertretende Vorsitzende des Ar-
beitskreises zur Förderung von Pflegekindern e.V.), Heiko 
Krause (4. Pers. v.l., Geschäftsführer des Bundesverbandes Kin-
dertagespflege) und Teilnehmer der Kindertagespflege-Tagung 
vor der Kindertagespflegestelle von Uschi Lehmann (2. Pers. 
v.r.) und Caroline Arndt (3. Pers. v.r.) 

Eine Vernetzung von Kindertagespflege-
stellen fand leider nicht statt. Dabei wäre es 
doch eine gute Gelegenheit für Tagesmüt-
ter und -väter, die nicht öffnen können oder 
wollen, ihr Konzept und ihre Arbeit präsen-
tieren zu können. In einigen Bezirken sa-
hen sich eine oder zwei teilnehmende Kin-
dertagespflegen ganz alleine auf weiter 
Flur. Keine andere Kindertagespflegestelle 
hatte sich bereitgefunden, ihre Türen zu 
öffnen. Eine Tagesmutter schrieb: „Mehr 
Stellen müssen zum Öffnen motiviert wer-
den. Einige Eltern hätten sich gerne, neben 

der Information, mehrere Stellen an einem 
Tag angeguckt.“ 

Es freut uns, dass die meisten der diesmal 
teilnehmenden Kindertagespflegeperso-
nen auch im nächsten Jahr wieder dabei 
sein werden. Viele haben uns geschrieben, 
dass es ihnen Spaß gemacht hat, ihre Kin-
dertagespflege zu präsentieren und dass 
es ihnen wichtig ist, dass der Tag auch im 
nächsten Jahr wieder stattfindet. 

Gewünscht haben sich die Tagesmütter 
und -väter, dass die Materialverteilung an-
ders gehandhabt wird. Einige hatten keine 
Flyer, Luftballons und Plakate erhalten und 
schafften es auch nicht, sich Material in der 
Geschäftsstelle des Arbeitskreises abzu-
holen. Vorgeschlagen wurde, dass das Ma-
terial an die Kindertagespflegestellen per 
Post versandt wird.  

Um die Größe der Plakate streiten sich die 
Geister. Hatten wir sie doch auf Wunsch 
der Teilnehmer in diesem Jahr verkleinert, 
so wurde diesmal vehement gefordert, 
dass größere Plakate gedruckt werden 
müssten.  

Ihr seht, es ist noch viel zu tun und zu be-
denken, bis zum nächsten Tag der offenen 
Tür. Wir bedanken uns bei allen, die mit ih-
ren Vorschlägen, Ideen und Erfahrungsbe-
richten geholfen haben, dass im nächsten 
Jahr der Tag der offenen Tür noch rei-
bungsloser läuft.  

Wir würden uns freuen, Euch alle und noch 
viele andere Kindertagespflegepersonen 
beim nächsten Tag der offenen Tür im Jahr 
2016 wieder an unserer Seite zu haben.  

Edda Gerstner 
Stellvertretende Vorsitzende, Arbeitskreis 
zur Förderung von Pflegekindern e.V. 
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Nachrichten aus dem Bundesministerium  
 

Nachdem in den letzten Jahren die Anzahl 
der Plätze für Kinder bis drei Jahre in Kin-
dertageseinrichtungen und Kindertages-
pflege erheblich ausgebaut wurde, stehen 
die Zeichen nunmehr in Richtung Qualität.  

Nach Unterzeichnung des Communiqués 
„Frühe Bildung weiterentwickeln und finan-
ziell sichern“, durch den Bund gemeinsam 
mit den Ländern im November 2014, wer-
den nun Maßnahmen entwickelt, die die 
Qualität voranbringen sollen.  

Zum Einen wurden im Laufe des Jahres 
2015 unterschiedliche Impulse gesetzt, die 
zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie beitragen sollen: 

So hat Bundesfamilienministerin Manuela 
Schwesig am 21. September zusammen 
mit Vertreterinnen und Vertretern aus Poli-
tik und Wirtschaft das Memorandum „Fami-
lie und Arbeitswelt – Die NEUE Vereinbar-
keit“ auf einem Konvent in Berlin unter-
zeichnet. Das Memorandum betont die 
Gleichwertigkeit von beruflichen und fami-
liären Aufgaben. In zehn Leitsätzen ver-
pflichten sich Politik und Wirtschaft, die 
partnerschaftliche Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf zu verbessern, zum Beispiel 
durch flexible Arbeitszeitmodelle und quali-
tativ hochwertige Betreuungsangebote. 

Anlässlich der Bund-Länder-Konferenz 
„Frühe Bildung lohnt sich“ am 5. November 
haben Bund, Länder, Kommunen, Arbeit-
geber und Gewerkschaften eine gemein-
same Erklärung zu Investitionen in frühe 
Bildung unterzeichnet. In der Kooperation 
von Politik und Wirtschaft soll die Qualität 
der Kindertagesbetreuung aktiv weiterent-
wickelt sowie durch eigene Maßnahmen 
befördert werden. Bei der Konferenz wurde 
mehrfach betont, dass sich nicht nur Fami-
lien und Kinderbetreuungsangebote an die 
Arbeitswelt anpassen müssen, sondern 
auch die Arbeitswelt an die Bedürfnisse 
von Familien und Kindern. Die gemein-
same Präsenz von Bundesfamilienminis-
terin Manuela Schwesig und Bundeswirt-
schaftsminister Siegmar Gabriel neben den 
Spitzenvertretern der Arbeitgeberverbände 
und der Gewerkschaften haben diesem 
Bemühen entsprechende Bedeutung zuge-
messen.  

Zum Anderen wurden mehrere Bundespro-
gramme entwickelt, die zum 01.01.2016 
mit einer Laufzeit von drei Jahren starten 
werden. Zwei dieser Programme sind für 
die Kindertagespflege interessant. Sie wer-
den hier vorgestellt:  
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Weil die Kleinsten große Nähe brauchen –  
Das neue Bundesprogramm Kindertagespflege  

 

Der Bund nimmt die Weiterentwicklung der 
Qualität in der Kindertagespflege ernst, das 
neue Bundesprogramm Kindertagespflege 
steht unter dem Motto: Weil die Kleinsten 
große Nähe brauchen.  

Das neue Förderprogramm des Bundesmi-
nisteriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend wird zentrale Elemente des 
Aktionsprogramms Kindertagespflege 
im Zeitraum von 2016 bis 2018 weiterfüh-
ren. Dazu gehören: 

Die Online-Beratung über  
www.fruehe-chancen.de  

Rechtliche und inhaltliche Fragen zur Kin-
dertagespflege werden per Mail oder tele-
fonisch von kompetenten Expertinnen be-
antwortet.  

Das Online-Handbuch auf 
www.handbuch-kindertagespflege.de  

Das Handbuch Kindertagespflege enthält 
relevante Grundlagen und aktuelle Infor-
mationen rund um die Kindertagespflege 
für Tagesmütter und -väter, Eltern, Kom-
munen und Ämter, Jobcenter und Ar-
beitsagenturen, Betriebe und Unterneh-
men sowie freie Träger und Wohlfahrtsver-
bände.  

Investitionskostenzuschuss 

Auch in den nächsten Jahren wird der wei-
tere Ausbau von Betreuungsplätzen für 
Kinder unter drei Jahren durch Förderung 
von Investitionskosten unterstützt. 

Förderung von Innovationen in der 
Grundqualifizierung und Struktur-
entwicklung  

Kommunen, die planen, das neue Kompe-
tenzorientierte Qualifizierungshandbuch 
Kindertagespflege (QHB) umzusetzen 
oder bereits tätige Kindertagespflegeper-
sonen weiter zu qualifizieren und Koopera-
tionen von Kindertageseinrichtungen und 
Kindertagespflege umsetzen wollen, kön-
nen Fördermittel beantragen. 

Anschlussqualifizierung  

Für Kindertagespflegepersonen, die be-
reits die Grundqualifizierung im Umfang 
von 160 Unterrichtseinheiten absolviert ha-
ben, wird ein Curriculum für eine An-
schlussqualifizierung (mit 140 UE) entwi-
ckelt. Damit können sie den Qualifizie-
rungsumfang von 300 UE erwerben, den 
das Kompetenzorientierte Qualifizierungs-
handbuch Kindertagespflege (QHB) vor-
sieht. 

 

Folgende Elemente sind im neuen Pro-
gramm enthalten:  

Finanzielle Beteiligung an der Durch-
führung von Qualifizierungskursen 

Der Bund beteiligt sich an der Durchfüh-
rung der Qualifizierungskurse (QHB mit 
300 UE oder Anschlussqualifizierung mit 
mind. 140 UE).  



Pflegekinder 2/2015 

11 

Funktionsstelle zur Koordination  

Die Aufgabe einer „Funktionsstelle“ (max. 
100% Stellenanteil) ist die Koordination der 
Module zur Qualitätsentwicklung in der Kin-
dertagespflege. Sie koordiniert und beför-
dert neben der Umsetzung der unten ge-
nannten förderfähigen Wahl-Module auch 
die Kooperation von Kindertageseinrich-
tungen und Kindertagespflege in der Re-
gion. 

In einem regionalen Entwicklungsplan sol-
len die Umsetzung der neuen Qualifizie-
rungselemente und die Kooperation zwi-
schen Kita und Kindertagespflege sowie 
mindestens zwei der folgenden Module 
(zur freien Auswahl) beschrieben werden:  

Inklusion in der Kindertagespflege 

Die kleine Gruppe und die individuelle Be-
treuung in der Kindertagespflege begünsti-
gen ein inklusives Aufwachsen von Kindern 
unterschiedlicher ethnischer sowie sozialer 
Herkunft, mit und ohne Behinderungen. 
Nur vereinzelt existieren bisher spezifische 
Regelungen und Konzepte zur Umsetzung 
dieses Ansatzes in den Kommunen. Die 
Entwicklung und Umsetzung eines Kon-
zepts zu Inklusion in der Kindertagespflege 
inkl. Erarbeitung bzw. Anwendung einer 
spezifischen Qualifizierung sowie einer 
adäquaten Vergütung und begleitenden 
Beratung ist Bestandteil dieses Moduls.  

Aufstiegsqualifizierung / Anerken-
nungsverfahren als pädagogische 
Fachkraft 

Zwei Formen fachlicher und beruflicher 
Weiterentwicklung sind im Rahmen dieses 
Moduls denkbar: Die Konzipierung und 
Umsetzung einer Aufstiegsqualifizierung 

mit dem Ergebnis der staatlichen Anerken-
nung als pädagogische Fachkraft (z.B. So-
zialpädagogische/r Assistent/in) oder Ent-
wicklung eines Anerkennungsverfahrens 
zur Erlangung einer Qualifikations- und 
Vergütungsstufe in der Kindertagespflege, 
die der einer pädagogischen Fachkraft ent-
spricht. Auf diese Weise können Kinderta-
gespflegepersonen die innerhalb ihrer Tä-
tigkeit erworbenen Erfahrungen und Kom-
petenzen zur beruflichen Weiterentwick-
lung einsetzen.  

Fachspezifische Qualifizierung für 
Fachberater und Fachberaterinnen  

Die vielfältigen Anforderungen an die Fach-
beratung, die den Rechtsanspruch der Ta-
gespflegepersonen und Eltern auf Bera-
tung in allen Fragen der Kindertagespflege 
erfüllen muss, erfordern besondere Kennt-
nisse und Kompetenzen. Die Entwicklung, 
Konzipierung und Durchführung einer fach-
spezifischen Fort- bzw. Weiterbildung ist 
Fördergegenstand dieses Moduls.  

Qualitätssicherungsverfahren für die 
Fachberatung  

Gute Qualität in der Fachberatung unter-
stützt gute pädagogische Qualität in der 
Kindertagespflege. Die Einführung bzw. 
Fortsetzung begonnener Qualitätssiche-
rungsprozesse und -verfahren können im 
Rahmen dieses Moduls gefördert werden.  

Festanstellungsmodelle in der Kinder-
tagespflege 

Im Rahmen des Moduls können vor Ort 
Konzepte zur Umsetzung entwickelt sowie 
die breitflächige Einführung von Fest-
anstellungsverhältnissen bei öffentlichen, 
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freien oder privat-gewerblichen Trägern 
gefördert werden.  

Was heißt das für Berlin? 

Berlin ist im bundesweiten Vergleich in der 
Kindertagespflege gut aufgestellt. Die Kin-
dertagespflege ist hier als gleichrangige 
Form der Kindertagesbetreuung seit fast 
40 Jahren etabliert und steht Eltern wahl-
weise zur Verfügung. Per Kita-Gutschein 
können Eltern ebenso die Kindertagesein-
richtung wie auch die Kindertagespflege für 
ihr Kind beantragen. Der Bedarf an Plätzen 
ist weiterhin groß und auch aufgrund der 
Fluktuation – manche Kindertagespflege-
person hat inzwischen das Rentenalter er-
reicht – werden weiterhin neue Kinderta-
gespflegepersonen gewonnen werden 
müssen. 

Sie sollen gut qualifiziert sein. Die Familien 
für Kinder gGmbH hat sich an der Erpro-
bung des neuen Kompetenzorientierten 
Qualifizierungshandbuchs Kindertages-
pflege (QHB) beteiligt und exemplarisch ei-
nen Lehrgang nach dem neuen Modell 
durchgeführt. Die guten Erfahrungen damit 
werden dazu führen, dass das QHB auch 
in Zukunft eine Grundlage der Qualifizie-
rung sein wird.  

Inklusion wird gelebt, weil in Berlin unter-
schiedlichste Bedarfe von Eltern und Kin-
dern seit jeher in der Kindertagespflege 
gedeckt werden. Die Betreuung von Kin-
dern mit Behinderungen in der Kinderta-
gespflege und Hilfe zur Erziehung in der 
Kindertagespflege sind ebenfalls längst in-
tegrierter Bestandteil der Kindertagesbe-
treuung. Kinder aus anderen Kulturen und 
mit individuellen Entwicklungsbesonder-

heiten sind in der Kindertagespflege und ih-
ren überschaubaren Strukturen gut be-
treut. Kinder mit Migrations- und Flucht-
erfahrungen, die in unserer Stadt leben, 
sind uns ebenfalls nicht unbekannt. Die 
große Zahl von Kindern, die derzeit neu 
nach Berlin kommen, wird sicherlich eine 
Herausforderung für die Jugendhilfe wer-
den. Kindertagespflege kann dabei eine 
wichtige Stütze sein.  

Ein Anerkennungsverfahren für diejenigen 
Kindertagespflegepersonen, die schon viel 
Erfahrung in der Betreuung von Kindern 
haben und die sich kontinuierlich fortgebil-
det haben, wurde in Berlin als erstem Bun-
desland entwickelt und umgesetzt. Eine 
Fortsetzung dieses Prozesses einer beruf-
lichen Weiterentwicklung besteht, indem 
berufsbegleitende Ausbildungen z.B. zur 
staatlich anerkannten Erzieherin / zum Er-
zieher besucht werden können. Eine Ver-
zahnung dieser beiden Wege ist noch nicht 
realisiert.  

Die Herausforderung, die es bedeutet, in 
der Fachberatung der Kindertagespflege 
im Jugendamt tätig zu sein, spüren beson-
ders diejenigen, die neu in dieses beruf-
liche Feld eintreten. Pädagogisch-psycho-
logische Themen fordern ebenso wie admi-
nistrative, rechtliche und finanzielle Fragen 
und Kooperation und Vernetzung zu för-
dern und zu begleiten. Daneben brauchen 
Eltern Beratung bei der Wahl der passen-
den Kindertagesbetreuung. Nach erfolgrei-
cher Vermittlung stellen sich dann gele-
gentlich Konflikte zwischen Eltern und Kin-
dertagespflegeperson ein, bei denen die 
Fachberaterin / der Fachberater als Media-
tor/-in gefragt ist. Alles in allem ist das eine 
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komplexe Herausforderung. Um sich da-
rauf vorbereiten bzw. fachlich für diese Auf-
gabe weiterbilden zu können, sollte es ein 
umfangreiches Fortbildungsangebot ge-
ben.  

Die Arbeitsprozesse in der Fachberatung 
sind komplex und sollten möglichst optimal 
sowohl für die Kindertagespflegepersonen 
und Eltern wie auch für die Fachberater/-
innen selbst organisiert sein. Daher ist es 
sinnvoll, sich mit Hilfe eines Qualitätssiche-
rungsverfahrens regelmäßig mit der inter-
nen Arbeitsorganisation zu befassen.  

Unlängst wurde im Rahmen des Aktions-
programms Kindertagespflege festgestellt, 

dass sich Festanstellung von Kindertages-
pflegepersonen in Berlin nur schwer reali-
sieren lässt. Dazu wären umfangreiche 
rechtliche Veränderungen erforderlich. Ob 
oder wie dieses Fördermodul für Berlin in 
Frage käme, müsste noch einmal gründlich 
geprüft werden.  

Fazit 

Das neue Bundesprogramm bietet einige 
Möglichkeiten, die Kindertagespflege auch 
in Berlin weiterzuentwickeln. Diese Chance 
sollte genutzt werden! Berlin hat bereits In-
teresse geäußert.  

 

 

 

Weil gute Kinderbetreuung keine Frage der Uhrzeit 
ist – Das Bundesprogramm „KitaPlus“  

 

Mit dem Bundesprogramm „KitaPlus“ sol-
len Betreuungsangebote für Eltern und Kin-
der (von Beginn der Betreuung bis in den 
Schulhort hinein) mit besonderen Bedürf-
nissen und familiär bedingten besonderen 
Organisationsformen geschaffen werden. 
Zielgruppe des Modellprogramms sind in 
erster Linie Alleinerziehende und Schicht-
arbeiter/innen sowie solche Berufsgrup-
pen, deren Arbeitszeiten in den frühen Mor-
gen und späten Abendstunden sowie auch 
an Wochenenden oder Feiertagen liegen. 
Auch junge Familien, in denen Mütter und 
Väter durch Ausbildung und Studium zeit-
lich gebunden sind, profitieren von diesem 
Angebot. Zudem richtet sich das Bundes-

programm an Arbeitsuchende und Arbeits-
lose, für die eine Erwerbstätigkeit insbe-
sondere mit einem Schichtdienst bzw. mit 
flexiblen Arbeitszeiten verbunden wäre.  

Das Bundesprogramm „KitaPlus“ zielt da-
rauf ab, Berufstätigkeit bzw. die Aufnahme 
einer Berufstätigkeit besser zu ermög-
lichen, indem eine Betreuung auch zu sol-
chen Zeiten angeboten werden kann, die 
außerhalb der in Kitas oder Kindertages-
pflegestellen üblichen Öffnungszeiten liegt. 
Es geht dabei nicht um eine Erweiterung 
des zeitlichen Umfangs der Fremdbetreu-
ung, sondern explizit um eine auf die Be-
dürfnisse der Eltern angepasste Lage der 
Betreuung. 
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Auch wenn mit dem Namen des Pro-
gramms eher Kindertageseinrichtungen 
assoziiert werden: Die Kindertagespflege 
wurde dabei mitgedacht. Kindertagespfle-
gepersonen können selbst einen Antrag 
auf Förderung stellen.  

 

Zentrale Elemente des Programms 
sind: 

Bedarfsanalyse 

Bei einer Bedarfsanalyse vor Ort wird fest-
gestellt, ob das bisher vorhandene Ange-
bot an Betreuungsmöglichkeiten den Be-
darf insbesondere für die angesprochenen 
Zielgruppen nicht hinreichend deckt. Kin-
dertagespflegepersonen können dabei 
auch den Bedarf der Eltern, deren Kinder 
bereits in ihrer Kindertagespflegestelle be-
treut werden bzw. die bei ihnen einen Platz 
nachfragen, mit einbeziehen.  

 

Pädagogisches Konzept 

Das Wohl des einzelnen Kindes muss da-
bei immer oberste Priorität bleiben. Neben 
einem qualitativ guten pädagogischen 
Konzept, das z.B. feste Orientierungsstruk-
turen im Tagesablauf, einen Betreuungs-
rahmen, feste Hol- und Bring-Zeiten, Aus-
gleichszeiten und eine individuelle Einge-
wöhnungsphase festlegt, brauchen Kinder 
insbesondere eine/n Bezugserzieher/in 
bzw. persönlich zugeordnete Tagespflege-
person (insbesondere in Großtagespflege-
stellen), der (die) auch enge Kommunikati-
onspartner/in für die Familie ist. Dies ist ge-
rade vor dem Hintergrund der psychosozial 
erheblichen Belastungen relevant, denen 

sich Alleinerziehende (ihnen fehlt häufig 
eine soziale Unterstützung) wie auch Fami-
lien, die in einem Wechselschichtsystem 
berufstätig sind, ausgesetzt sehen.  

Wissenschaftliche Studien belegen, dass 
die Kumulation vielfältiger Risiken und ihre 
Wechselwirkung sich nachteilig auf die 
Qualität der Interaktion der Eltern-Kind-Be-
ziehung auswirken und dabei die sozial-
emotionale Entwicklung des Kindes gefähr-
den können. Für das Wohl der Kinder be-
deutet es viel, wenn ihre Eltern u. a. die 
Möglichkeit bekommen, selbst für ihren Le-
bensunterhalt zu sorgen, damit bessere 
Lebensbedingungen für die Familie zu 
schaffen und ihrer Vorbildfunktion gerecht 
zu werden. 

Projektberaterinnen und Projektberater un-
terstützen Kitas und Tagespflegestellen bei 
der Entwicklung eines pädagogischen 
Konzepts für die optimale Umsetzung des 
erweiterten Angebotes. 

Beratung von Eltern / Zusammenarbeit 
mit Eltern  

Eltern brauchen Beratung in der Frage, 
welche Betreuungsangebote sie benötigen 
und welches das beste Angebot für sie 
wäre. Außerdem muss die Zusammen-
arbeit mit Eltern, die allein mit ihren Kindern 
leben oder unter belastenden Bedingun-
gen arbeiten, manchmal anders organisiert 
werden, als üblich. Sie brauchen ggf. Ver-
ständnis und Unterstützung, um den Fami-
lienalltag gut mit ihrer Berufstätigkeit zu 
vereinbaren. Hier kann die Tagesmutter / 
der Tagesvater einen wichtigen Beitrag 
leisten.  
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Kooperationsvereinbarung  

Es muss eine Kooperationsvereinbarung 
aller Akteure geschlossen werden (insbe-
sondere örtlicher Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe, Jobcenter, Arbeitsagenturen, 
Kindertageseinrichtungen oder anderen 
Kindertagespflegepersonen, Unterneh-
men, u.a.), die gemeinsam definierte und 
messbare Ziele beinhaltet, um die Unter-
stützung der Zielgruppe und ihrer Kinder zu 
verbessern. 

Angebotszeiten  

Es sollen neue Betreuungsangebote ge-
schaffen werden, die werktags bis 8 Uhr 
und/oder nach 16 Uhr, an Wochenenden 
oder über Nacht liegen. Bisher bestehende 
Betreuungsangebote zu diesen Zeiten wer-
den nicht über das Bundesprogramm ge-
fördert. 

Höhe der Förderung 

Die Höhe der Förderung erweiterter Be-
treuungsangebote in der Kindertages-
pflege richtet sich nach den Erfordernissen 

des beantragten Vorhabens. Finanziert 
werden u.a. auch Zuschläge insbesondere 
für die nächtliche Betreuung i.H.v. bis zu 2 
Euro pro Betreuungsstunde und Kind.  

Zusätzlich können Sachkosten z.B. für die 
Anschaffung von Möbeln und Ausstat-
tungsgegenständen sowie Investitionsmit-
tel für Baumaßnahmen beantragt werden.  

Kindertagespflegepersonen, die sich am 
Bundesprogramm beteiligen möchten, soll-
ten zuerst mit ihren zuständigen Mitarbei-
ter/-innen des Bezirksjugendamts spre-
chen und mit ihnen gemeinsam das weitere 
Vorgehen verabreden.  

Weitere Informationen zu den Bundespro-
grammen sind zu finden unter: 

www.fruehe-chancen.de.  

 

Eveline Gerszonowicz 
Familien für Kinder gGmbH 
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Die interne Evaluation –  
Ein Instrument zur Sicherung und Steigerung von 

Qualität auch für die Kindertagespflege  
 

Bundesweit wurde in den vergangenen 
Monaten über die Notwendigkeit eines 
Qualitätsgesetzes für den Bereich der früh-
kindlichen Betreuung diskutiert. Bundes-
einheitliche Qualitätsstandards für die Kin-
dertagesstätten, aber auch die Kinderta-
gespflege, gibt es bisher nicht. Bildung ist 
Ländersache und so hat jedes Bundesland 
eigene Standards für die Qualität in der 
Kindertagesbetreuung festlegt.  

Alle sind sich einig, dass Kinder ein Recht, 
nicht nur auf Quantität, also auf ausrei-
chend vorhandene Plätze, sondern vor al-
lem auch auf Qualität in der Betreuung ha-
ben. 

In Berlin werden die landeseinheitlichen 
Standards in der Kinderbetreuung seit 
2004 durch das Berliner Bildungspro-
gramm (BBP) gesichert. In ihm ist festge-
legt in welche Zielrichtungen Kinder unter-
stützt werden sollen, welchen Bildungsin-
halten Kinder begegnen sollen und welche 
Aufgaben Erzieher/innen und Kindertages-
pflegepersonen dabei haben. 

Durch die Qualitätsvereinbarung Tagesein-
richtungen (QVTAG), die das Land Berlin 
und die Verbände der Kitaträger am 
12.01.2006 abgeschlossen haben, ist das 
BBP für die Bildung, Erziehung und Förde-
rung von Kindern in Tageseinrichtungen 
bis zu ihrem Schuleintritt zur verbindlichen 
fachlichen Grundlage für alle Berliner Kin-
dertageseinrichtungen geworden.  

Die QVTAG benennt drei wesentliche 
Schritte, wie die im BBP definierten Ziele in 
der Praxis realisiert werden sollen: 

 die Erarbeitung entsprechender päda-
gogischer Konzeptionen 

 die interne Evaluation der pädagogi-
schen Prozesse an Hand der Qualitäts-
ansprüche und -kriterien des BBP (der 
Blick von innen) 

 die externe Evaluation zum BBP (der 
Blick von außen). 

Die Verantwortung für ein qualitativ gutes 
Angebot, zum Wohl des Kindes, liegt bei 
den Einrichtungen und den Kindertages-
pflegepersonen selber. Qualitätssicherung 
und -entwicklung ist dabei als ein Prozess 
zu sehen, der nie abgeschlossen ist. Die ei-
gene Arbeit und das eigene Angebot regel-
mäßig kritisch zu reflektieren und eine Ist-
Stand-Analyse zu erarbeiten, sollten daher 
selbstverständlich zum Tätigkeitsprofil da-
zugehören. Gerade für Kindertagespflege-
personen, die alleine arbeiten oder höchs-
tens zu zweit, sind Selbstreflexion und das 
kritische Hinterfragen der eigenen Arbeit 
sehr wichtig. 

Im letzten Pflegekinderheft stellten wir 
Ihnen zu diesem Thema bereits die Tages-
pflege-Einschätzskala, als ein Instrument, 
das hilft, Qualität sichtbar zu machen, vor. 
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In dieser Ausgabe soll nun die Interne 
Evaluation, nach dem BBP, näher unter 
die Lupe genommen werden. Doch was 
bedeutet Evaluation eigentlich? 

Evaluation ist die systematische und fach-
lich begründete Überprüfung und Einschät-
zung der erreichten Qualität der Arbeit, mit 
dem Ziel qualitätsfördernde Prozesse an-
zustoßen. Sie liefert Antworten auf fol-
gende Fragen: Wo sind meine/unsere Stär-
ken? Was gelingt mir/uns gut? Wo gibt es 
Veränderungsbedarf? Was ist konkret zur 
weiteren Qualitätsentwicklung zu tun? 

Interne wie externe Evaluation sind also In-
strumente zur Reflexion Ihrer fachlichen 
Arbeit. Die interne Evaluation liefert hierbei 
den Blick von innen, von den Beteiligten 
selber, während bei der externen Evalua-
tion Außenstehende das Angebot ein-
schätzen. 

Die interne Evaluation soll Pädagogen als 
fortlaufender Prozess begleiten. Ihr Ablauf 
ist vorgegeben und kann im Konzept: „Ma-
terialien für die interne Evaluation zum 
BBP“, dem sogenannten „Roten Ordner“ 
nachgelesen werden. Diesen findet man 
auf der Homepage des Berliner Kitainstitu-
tes (BEKI): www.beki-qualitaet.de, unter 
der Rubrik: Materialien zur internen Evalu-
ation. Der Rote Ordner beinhaltet nicht nur 
die Qualitätsansprüche und -kriterien, die 
für die Arbeit nach dem BBP für jeden Auf-
gabenbereich gelten, sondern auch die 
Verfahren und Instrumente zur Durchfüh-
rung der Evaluation.  

Auch in der überarbeiteten Fassung des 
BBP finden sich die Qualitätsansprüche 
und -kriterien für alle Aufgabenbereiche am 
Ende des jeweiligen Kapitels.  

Die Aufgaben, die Pädagogen haben, sind 
wie folgt benannt: 

 Beobachtung und Dokumentation,  

 Gestaltung des alltäglichen Lebens,  

 Spielanregung,  

 Projektgestaltung,  

 Raum- und Materialangebot,  

 Integration von Kindern mit Behinde-
rung,  

 Übergänge gestalten. 

In den grundlegenden Kapiteln zum Bil-
dungsverständnis, zu den Zielen des päda-
gogischen Handelns und zur Gestaltung 
von Bildungsprozessen sind ergänzend 
Qualitätsansprüche und -kriterien zur Ori-
entierungsqualität formuliert (S. 24/25; 29; 
32). 

Das Vorgehen ist einfach: Zunächst 
schätzt jeder Pädagoge und jede Pädago-
gin mit Hilfe der Qualitätskriterien die for-
mulierten Qualitätsansprüche für sich ein.  

Ein Beispiel: 

Den Aufgabenbereich „Räume“ findet man 
im BBP ab Seite 42. Nach dem Text zum 
Thema stehen die Qualitätsansprüche und 
Qualitätskriterien. Die drei Ansprüche lau-
ten: 

1) Pädagoginnen und Pädagogen gestal-
ten mit Kindern Räume, die das eigen-
aktive und kreative Tätigsein aller Jun-
gen und Mädchen ermöglichen. 

2) Pädagoginnen und Pädagogen achten 
darauf, dass die Räume spezifische Ele-
mente der jeweiligen Region sowie un-
terschiedliche Geschlechterbilder, Kul-
turen und Traditionen widerspiegeln. 
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3) Pädagoginnen und Pädagogen ermög-
lichen durch einen flexiblen und anre-
gend gestalteten Raum den jüngsten 
Kindern vielseitige Sinneserfahrungen. 

Diese Aussagen gilt es ganz individuell und 
ehrlich zu bewerten. Zur Auswahl stehen 
die Antworten: trifft voll zu, trifft überwie-
gend zu, trifft weniger zu und trifft nicht zu.  

Um die Qualitätsansprüche besser ver-
ständlich und konkreter zu machen, wur-
den zu jedem Anspruch verschiedene Qua-
litätskriterien formuliert. Für den ersten An-
spruch lauten die Kriterien: 

 Sie entwickeln mit Mädchen und Jungen 
Ideen zur Gestaltung der Räume und 
des Außengeländes, so dass sich alle 
damit identifizieren und wohlfühlen kön-
nen.  

 Sie beobachten wie Mädchen und Jun-
gen die Räume nutzen und achten da-
rauf, dass raumgreifende und kleinflä-
chige Tätigkeiten für alle gleichermaßen 
und störungsfrei möglich sind. 

 Sie erleichtern Kindern die Orientierung 
bei der Auswahl ihrer Tätigkeiten und 
Spiele durch Übersichtlichkeit und frei 
zugängliches Material. 

 Sie gestalten Räume und wählen Mate-
rial so, dass Kinder zum Experimentie-
ren und Forschen, zum eigenständigen 
Ausprobieren und Gestalten angeregt 
werden. 

 Die Gestaltung der Räume und das Ma-
terial ermöglichen allen Mädchen und 
Jungen vielseitige Erfahrungen. 

Über die Bewertung der einzelnen Krite-
rien, fällt es häufig leichter, den sehr um-
fassenden Qualitätsanspruch differenzier-
ter bewerten zu können. 

Anschließend wird sich im Team (wenn es 
denn eines ist) über die Selbsteinschät-
zung ausgetauscht: Was läuft gut, was we-
niger? In welche Richtung wollen wir un-
sere Arbeit weiterentwickeln? Welche kon-
kreten Schritte nehmen wir uns dazu vor? 
Tagespflegepersonen, die alleine arbeiten, 
müssen die Schritte in einer Art innerem 
Monolog durchgehen. Abschließend wer-
den konkrete Ziele formuliert. 

Interne Evaluation ist dann gewinnbrin-
gend, wenn alle Beteiligten ihre Einschät-
zung offen einbringen und diskutieren. Das 
Gesamtergebnis der Evaluation kann dann 
auch den Eltern vorgestellt werden.  

Für die Kindertagesstätten sind interne 
und externe Evaluation verpflichtend. 
Wie ist das für die Kindertagespflege? 

Im Kindertagesförderungsgesetz, welches 
das Ausführungsgesetz des Landes Berlin 
für Tageseinrichtungen für Kinder ist (hie-
runter fällt auch die KTP), steht in Teil V 
KTP, § 17: „…Für die öffentlich finanzierten 
Kindertagespflegestellen ist das landesein-
heitliche Bildungsprogramm einschließlich 
der Sprachdokumentation nach § 13 maß-
geblich, soweit die für Jugend und Familie 
zuständige Senatsverwaltung auf Grund 
der besonderen Bedingungen der Kinder-
tagespflege nichts Abweichendes vorgibt. 
…“. In § 13 geht es um Qualitätsentwick-
lungsvereinbarungen (in Form der QVTAG, 
die bereits beschrieben wurde).  

In den Ausführungsvorschriften für die Kin-
dertagespflege steht im Abschnitt Erlaub-
niserteilung und Verträge (3) unter Punkt 6 
(Erlaubnis) in Unterpunkt 7f, dass Kinderta-
gespflegepersonen befähigt sein sollen, 
Bildungsgänge von Kindern, orientiert am 
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landeseinheitlichen Bildungsprogramm, 
sowie das Erlernen der deutschen Sprache 
zu fördern. Interne oder externe Evaluation 
sind nicht erwähnt. 

Zusammenfassend heißt das, dass auch 
Kindertagespflegepersonen interne und 
externe Evaluation betreiben können, aber 
nicht müssen. Unbestritten verursachen 
Evaluationen einen zeitlichen und auch ei-
nen finanziellen Aufwand (hier besonders 
die externe Evaluation). Kindertagesstät-
ten erhalten dafür Gelder und evaluieren in 

ihrer Arbeitszeit. Die Bedingungen der Kin-
dertagespflege sind andere. 

Und doch lohnt es sich, das Berliner Bil-
dungsprogramm hervorzuholen, sich einen 
Aufgabenbereich auszusuchen und das ei-
gene Tun einzuschätzen. Interne Evalua-
tion macht Spaß und Sinn. 

Probieren Sie es einfach mal aus! 

Nicole Bittner 
Familien für Kinder gGmbH 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fortbildungen zur Kindertagespflege 2016 
 

Liebe Tagesmütter und Tagesväter, 
liebe Pädagoginnen und Pädagogen, 

wir freuen uns, Ihnen auch für das Jahr 
2016, ein umfangreiches Fortbildungspro-
gramm präsentieren zu können. 

Anders, als in den vergangenen Jahren, 
wird nicht mehr proFam Veranstalter der 
Fortbildungen sein, sondern die Familien 
für Kinder gGmbH.  

Ab 01.01.2016 finden Sie für die Kinderta-
gespflege damit alles unter einem Dach 
vereint, im Fortbildungszentrum von Fami-
lien für Kinder. Neben den Fortbildungsse-
minaren gehören zu unseren Angeboten 
auch die Grundqualifizierung für die Kin-
dertagespflege, das Vorbereitungsseminar 

für Erzieher/innen, die in die Kindertages-
pflege starten wollen, kompakte Aufbau-
kurse für das Berliner Aufbauzertifikat, das 
Basismodul Kindertagespflege, für diejeni-
gen, die ergänzende Kindertagespflege 
anbieten möchten und einiges mehr. 

Bitte beachten Sie die veränderte Konto-
verbindung, Telefonnummer und Emailan-
schrift. Telefonisch erreichen Sie uns wo-
chentags, außer mittwochs, zwischen 
09:00 und 12:00 Uhr unter der Rufnummer: 
21 00 21 17. Ihre Emails senden Sie bitte 
an: fortbildung@familien-fuer-kinder.de. 

Mehr ändert sich für Sie nicht! Auch weiter-
hin werden unsere erfahrenen Dozentin-
nen mit viel Spaß an der Arbeit spannende 
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Themen, speziell auf die Kindertages-
pflege zugeschnitten, anbieten.  

 

Neben altbewährten Themen, bieten wir 
auch in diesem Jahr einige ganz neue In-
halte an, die hoffentlich auf Ihr Interesse 
stoßen. So können musisch Interessierte 
sich zu einer Musikgruppe zusammentun 
und diejenigen unter Ihnen, die den ganzen 
Tag Warum-Fragen beantworten, können 
lernen, ihre Stimme fit zu halten. Wer ein 
Haustier hat, kann im Seminar: „Tierge-
stützte Pädagogik“ erfahren, welche Mög-
lichkeiten es gibt, Tiere auch im pädagogi-
schen Alltag einzusetzen. Vielleicht moti-
viert Sie der Kurs aber auch erst zur An-
schaffung eines Haustieres? 

Betonen möchten wir an dieser Stelle noch 
einmal, dass wir uns immer freuen, wenn 
Sie Themenwünsche an uns herantragen. 

Wir sind stets bemüht Ihren Wünschen ent-
sprechende Kurse zeitnah anzubieten.  

Bitte schauen Sie daher auch immer mal 
auf unserer Homepage vorbei: 

www.fortbildungszentrum-berlin.de 

Auf der Internetseite finden Sie das ge-
samte aktuelle Seminarprogramm. Kurse, 
die schnell ausgebucht sind, bieten wir er-
neut an. Seminare, die auf Ihren Wünschen 
basieren, nehmen wir auch unter dem Jahr 
in das Programm. Ebenso verhält es sich 
natürlich mit aktuellen Themen, wie zum 
Beispiel dem aktualisierten Sprachlernta-
gebuch. Wird dieses, wie geplant, zum Be-
treuungsjahr 2016/2017 in Kindertages-
stätten und Kindertagespflegestellen ver-
teilt, bieten wir umgehend Fortbildungen 
dazu an. 

Auch die Anmeldung zu den Kursen ist on-
line unkompliziert möglich. 

„Man soll Denken lehren, nicht Gedachtes“ 
(Cornelius Gurlitt). In diesem Sinne möch-
ten wir Sie auch 2016 mit unseren Semina-
ren dabei unterstützen, Ihre vielfältige Auf-
gabe reflektiert, kreativ und motiviert meis-
tern zu können.  

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung und 
heißen Sie in unseren Seminaren herz-
lich willkommen! 

Ihr Team von Familien für Kinder  
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Heidi Krabbenhöft im Ruhestand ? 
 

Heidi Krabbenhöft, Mitarbeiterin der Fami-
lien für Kinder gGmbH, geht in den Ruhe-
stand. Sie sagt über sich selbst: „Ich bin ein 
Urgestein der Kindertagespflege“. Wenn 
ich darüber nachdenke, wie lange sie 
schon dabei ist, fällt mir nur der Begriff 
„schon immer“ ein. Sie ist eine absolute 
Fachfrau und hat sich über all die Jahre ein 
breites Fachwissen angeeignet.  

 
Evelyn Kubsch und Heidi Krabbenhöft bei der Impulseveran-
staltung 2015 

Die Fort- und Weiterbildungskurse leben 
durch ihre personenbezogene einfühlsame 
Art und das schon lange bevor dies in ir-
gendwelchen Handbüchern veröffentlicht 
wurde. Ihre Kompetenz als Erwachsenen-
bildnerin basiert auf einem breiten Hand-
lungsrepertoire. Sie macht Vieles anschau-
lich und begreifbar und kann sich immer 
wieder auf die Ebene der Kinder begeben, 
um diese den Erwachsenen näher zu brin-
gen. 

Sie hat über all die Jahre an der Weiterent-
wicklung der Standards des Bereichs mit-
gearbeitet, zuletzt zum Beispiel am kompe-
tenzorientierten Qualitätshandbuch (QHB). 

Und dann ist da noch das Kochen. Nicht 
nur, dass Heidi eine hervorragende Köchin 

ist, sie kann es anderen auch nahebringen, 
welch wichtige Verbindung zwischen Geist 
und Körper besteht. Bereits bei den Kleins-
ten wird die Nahrungsaufnahme damit zum 
Fest für die Sinne und unterstützt die ge-
sunde Entwicklung. Als die Lebensmittel-
hygiene in der Kindertagespflege ein zent-
rales Thema wurde, war sie mir und vielen 
anderen eine wichtige Stütze. Ihr ausglei-
chendes Wesen hat hier so manche Ver-
handlung erleichtert. 

Sie war mir in all den Jahren eine wichtige 
Ratgeberin, mit der ich viele Veränderun-
gen, Höhen und Tiefen in der Kindertages-
pflege durchlebt habe.  
Aber das wirklich Besondere ist der 
Mensch Heidi Krabbenhöft. Sie ist den 
Menschen zugewandt, hört zu und ist 
einfühlsam, dabei lösungsorientiert und 
kompromissbereit, lebensbejahend und 
fröhlich. Ihre tiefe Stimme durchdringt den 
Raum und ruft auch ab und an mal die 
Teilnehmer/innen einer Gruppe zur Ord-
nung.  

Ja, Heidi hört auf und trotzdem wird sie 
nicht in den „Ruhestand“ gehen, denn mit 
Ruhe und Stehen hat sie so gar nichts ge-
meinsam. Sie wird uns zum Glück als kom-
petente und liebenswerte Fortbildnerin er-
halten bleiben und sicher werde ich sie wei-
terhin das eine oder andere Mal um Rat fra-
gen.  

Toll, dass es solche Menschen gibt, für die 
ihr Beruf eine Berufung war und ist.  

Evelyn Kubsch 
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Neue Fachkraft in der gesamtstädtischen 
Beratungsstelle Kindertagespflege  

 

Seit dem 01.11.2015 gehöre ich, als Nach-
folgerin von Heidi Krabbenhöft, zum Team 
von Familien für Kinder im Fachbereich 
Kindertagespflege. Mein Name ist Frauke 
Zeisler, ich bin 39 Jahre alt und Mutter von 
zwei Söhnen. Ursprünglich stamme ich aus 
dem Münsterland, habe in Bielefeld Di-
plom-Pädagogik studiert und bin 2002 
nach Berlin gezogen.  

 

Seit 2008 habe ich in Prenzlauer Berg als 
Tagesmutter in einer Großtagespflege-
stelle zunächst alleine, zuletzt im Verbund 
gearbeitet. Diese Tätigkeit habe ich als for-
dernd und verantwortungsvoll, aber vor al-
lem als persönlich bereichernd und wertvoll 
empfunden. Immer wieder konnte ich fest-
stellen, welche Vorteile die Betreuung klei-
ner Kinder durch Tagespflegepersonen für 
Eltern, vor allem aber für die Kinder hat.  

Eine überschaubare Anzahl an Kindern in 
einem familienähnlichen Umfeld bietet so-
wohl die Möglichkeit enger Bindungen zwi-
schen Tagespflegeperson und Kindern als 
auch die Chance zu intensiver Elternar-
beit/Erziehungspartnerschaft. Neben mei-
nen persönlichen Erfahrungen waren es 
vor allem die positiven Rückmeldungen 
von Eltern, die mich immer wieder in der 
Überzeugung bestärkt haben, dass die Kin-
dertagespflege die optimale Betreuungs-
form für Kinder unter drei Jahren ist. 

„Familien für Kinder“ war vor und während 
meiner Tätigkeit als Tagesmutter ein wert-
voller und unterstützender Begleiter: neben 
der tollen fachlichen Vorbereitung und Be-
ratung habe ich im Laufe der Jahre viele 
spannende und motivierende Fortbildun-
gen besucht. Und auch wenn ich mir „Fa-
milien für Kinder“ ohne Heidi Krabbenhöft 
nicht vorstellen mag, freue ich mich riesig 
auf meine neue Tätigkeit und hoffe, dass 
ich meine Erfahrungen weitergeben und 
nun ebenfalls unterstützend tätig sein 
kann. 

Frauke Zeisler 
Familien für Kinder gGmbH 
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Bobo Siebenschläfer – das etwas andere Kinderbuch 
 

Die Geschichten des jungen Bobo Sieben-
schläfer sind geeignet für Kinder ab zwei 
Jahren. Was dieses Buch zu etwas Beson-
derem macht, ist wohl weniger der Inhalt, 
als vielmehr die Form. Bobo Siebenschlä-
fer, Bildgeschichten für ganz Kleine, erst-
mals erschienen im Rowohlt Taschenbuch 
Verlag, 1984, ist nämlich ein klassisches 
Paperback-Buch, ein Buch, wie es eigent-
lich nur Erwachsene lesen.  

Das genau macht die große Attraktivität 
von Bobo Siebenschläfer aus. Zweijährige 
fühlen sich magisch angezogen von die-
sem Buch. Hat man Ihnen erstmal gezeigt, 
dass die 127 Seiten ganz vorsichtig umge-
blättert werden müssen, damit sie nicht 
zerreißen oder aus dem Buch gelöst wer-
den, geben sie sich hinterher allergrößte 
Mühe. Sollte das Buch doch eines Tages 
kaputt gehen, aus Versehen natürlich, 
kann man es für 5,99 Euro ersetzen. 

Die sieben Geschichten, im ersten Band 
von Bobo, handeln von Alltagssituationen, 
die Kindern bekannt sind: Bobo wacht auf, 
frühstückt, geht einkaufen, in den Zoo, auf 
den Spielplatz, spielt im Garten, hat Ge-
burtstag und ist auch mal krank. Die Texte 
sind kurz und verständlich. In den ersten 
Ausgaben sind die vielen Bilder nicht, wie 
häufig in Bilderbüchern, sehr bunt und au-
genfällig, sondern im Gegenteil, reduziert 
in der Farbgebung und „handgezeichnet“. 
Diese Tatsache geht vermutlich auf die 
Entstehung des Buches zurück: Markus 
Osterwalder gibt an, dass dieses Buch in 
enger Zusammenarbeit mit seiner damals 

zweieinhalb Jahre alten Tochter entstan-
den sei.  

Mein Tipp: Lesen Sie Bobo Siebenschläfer 
vor dem Mittagsschlaf vor. Der vorsichtige, 
langsame Umgang mit dem Buch wirkt 
ebenso beruhigend auf die Kinder, wie die 
einfache Bebilderung. Auch inhaltlich pas-
sen die Geschichten gut, denn am Ende 
der ersten sechs Geschichten schläft Bobo 
erschöpft ein. 

Sind Sie neugierig geworden, wie die sie-
bente Geschichte endet? Bobo Sieben-
schläfer gibt es mittlerweile in ver-
schiedensten Varianten. Die Bilder sind 
zum Teil nachkoloriert, die Geschichten auf 
Pappe gedruckt oder vertont worden. Auch 
folgten dem ersten Band diverse weitere.  

Beginnen sollten Sie mit dem hier beschrie-
benen ersten Band. In den Folgebänden 
wird Bobo älter und erlebt weitere altersge-
rechte Abenteuer. Auch diese Bücher sind 
empfehlenswert. Für verzichtbar halte ich 
die vertonte Version und auch die Karton-
bücher üben nicht den oben beschriebenen 
Reiz auf die Kinder aus – sie sind zwar 
stabiler und somit länger haltbar, haben 
aber nicht den beschriebenen Lerneffekt.  

Wie heißt es so schön: Wir wachsen an un-
seren Aufgaben! Trauen Sie den Kindern 
also etwas zu und vertrauen Sie Ihnen ein 
empfindliches Buch an. 

Nicole Bittner 
Familien für Kinder gGmbH 

Bobo Siebenschläfer – Bildgeschichten für ganz 
Kleine, von Markus Osterwalder, Rowohlt 
Taschenbuch Verlag, ISBN: 978 3 499 20368 8 
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Schwerpunkt Vollzeitpflege 

 

„23 Pflegekinder rauben Dir den Schlaf! 
Das Ensemble steht dem Titel kritisch gegenüber“ 

 
 
Tosender Applaus, begeistertes Publikum, 
ausverkauftes Haus, lobende Anerken-
nung von allen Seiten – ihre Premiere als 
Schauspieler an der berühmten Volks-
bühne im Sommer 2015 werden die 23 be-
teiligten Pflegekinder aus Berlin wahr-
scheinlich ihr Leben lang nicht vergessen. 
Das gemeinsame, erfolgreiche Theaterpro-
jekt stärkte ihr Selbstbewusstsein enorm 
und wirkte für sie identitätsstiftend.  

Bei den Proben und auf der Bühne konnten 
sie erfahren, dass es noch viele andere 
Kinder gibt, die unter vergleichbaren Um-
ständen leben und auch in einer Pflege-
familie aufwachsen. 

Ermöglicht hat ihnen dieses einzigartige 
Erlebnis die Familien für Kinder gGmbH. 
Die gemeinnützige Gesellschaft fungierte 
als Projektträger dieses Theaterexperi-
ments, in Kooperation mit der Volksbühne 
am Rosa-Luxemburg-Platz.  
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Der vielschichtige Erfolg sollte Ansporn 
sein, in Zukunft vielen weiteren Pflegekin-
dern solche prägenden Erfahrungen durch 
gemeinsames Theaterspiel zu ermögli-
chen. 

Pflegekinderhilfe im öffentlichen Fokus 

Doch nicht ausschließlich für die Pflegekin-
der persönlich, auch für die Pflegekinder-
hilfe insgesamt hat dieses Theaterprojekt 
einen großen Wert. Durch seinen Erfolg er-
reichte das Thema Pflegekinder eine deut-
lich größere Außenwahrnehmung und öf-
fentliche Aufmerksamkeit als normaler-
weise üblich. Nicht nur, weil sämtliche sie-
ben Vorstellungen ausverkauft waren und 
sogar zwei Zusatzvorstellungen anberaumt 
wurden. Auch die Presse berichtete über 
dieses außergewöhnliche Theaterprojekt 
und rückte dadurch das Thema Pflegekin-
der in den öffentlichen Fokus. 

Nachhaltige Wirkung 

Die Familien für Kinder gGmbH legt großen 
Wert auf eine nachhaltige Wirkung ihrer Ar-
beit. Darum hat sie dieses Theaterprojekt 
nicht nur intensiv unterstützt und bewor-
ben, sondern es auch in einem Film und ei-
ner Broschüre ausführlich dokumentiert. 
Diese Broschüre wird bundesweit in Fach-
kreisen verteilt, um diese dazu anzuregen, 
möglicherweise vergleichbare Projekte zu 
initiieren. Und dadurch wiederum Men-
schen zu motivieren, eventuell selbst be-
dürftige Kinder aufzunehmen und Pflegefa-
milie zu werden. Die Filmdokumentation 
sowie eine Aufzeichnung des fertigen The-
aterstücks kann man sich auch online an-
sehen: www.familien-fuer-kinder.de/23 

Peter Heinßen 
Geschäftsführer  
Familien für Kinder gGmbH 

 

 

 
Fotos: André Simonow 
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Grußwort von Sandra Scheeres,  
Senatorin für Bildung, Jugend und Wissenschaft  

des Landes Berlin 

 

Das Theaterstück „23 Pflegekinder rauben 
Dir den Schlaf!“ mit und über Pflegekinder 
ist ein großartiges Projekt, das mich sehr 
beeindruckt hat. Es geht kreativ mit einem 
sensiblen Thema um und gibt einen au-
thentischen Einblick in den Alltag von Pfle-
gefamilien. Darüber hinaus bildet es einen 
passenden Rahmen für die Pflegekinder, 
sich mit den eigenen Erfahrungen ausei-
nanderzusetzen – mit selbstgeschriebenen 
Texten und in einer schnellen überraschen-
den Szenenabfolge. Überzeugt hat mich 
dabei auch die durchgehend pädagogische 
Begleitung dieses Projekts. 

Das Stück macht deutlich, welch bedeuten-
den Beitrag Pflegefamilien für das Leben 
junger Menschen leisten. Mit der Auffüh-
rung gelingt es, die Öffentlichkeit in unserer 
Stadt stärker für das Thema Pflegekinder 
zu sensibilisieren; denn nach wie vor wer-
den Pflegefamilien in Berlin gesucht. Die 
von den Akteurinnen und Akteuren ange-
sprochenen Themen sind nicht nur für viele 
Kinder, Jugendliche und Familien sehr 
wichtig, sondern spielen auch für mich als 
Familiensenatorin eine große Rolle. Die 
Pflegekinder haben mir Ideen und Anre-
gungen mit auf den Weg gegeben, die ich 
in die weitere Diskussion mit und über Pfle-
gefamilien in Berlin einbringen möchte. 

 
Foto: André Simonow 

Ich bedanke mich bei allen Beteiligten, die 
das Theaterstück möglich gemacht haben: 
den Kindern und Jugendlichen, den Fami-
lien, dem Träger „Familien für Kinder“ und 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Volksbühne. 

Herzliche Grüße 
Sandra Scheeres 
Senatorin für Bildung, Jugend und 
Wissenschaft des Landes Berlin 
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Nachlese zum Theaterprojekt  
von und mit Berliner Pflegekindern 

 

 

„Das Theater glich einem Irrenhause, rol-
lende Augen, geballte Fäuste, heisere Auf-
schreie im Zuschauerraum! Fremde Men-
schen fielen einander schluchzend in die 
Arme, Frauen wankten, einer Ohnmacht 
nahe, zur Tür. Es war eine allgemeine Auf-
lösung wie ein Chaos, aus dessen Nebeln 
eine neue Schöpfung hervorbricht.“1 

So ähnlich, wie bei der Uraufführung von 
Schillers „Die Räuber“ am 13. Januar 1782 
war es auch am 19. Mai 2015 in der Volks-
bühne am Rosa-Luxemburg-Platz. 23 Pfle-
gekinder zeigten auf der Bühne, was Fami-
lie alles bedeuten kann.  

                                                           
1 Ein zeitgenössischer Bericht über die Uraufführung 
von Schillers „Die Räuber“ am 13. Januar 1782 
entnommen aus: Zur Entstehung und Wirkung von 

Das Premierenpublikum war berührt und 
begeistert. 

Norbert Struck, Jugendhilfereferent beim 
Paritätischen Gesamtverband: „Thema-
tisch im Mittelpunkt standen viele – ganz 
widersprüchliche – Facetten des Themas 
Familie, da wurde nichts einfach glatt ge-
schliffen und in wohlfeile Formen gepackt, 
sondern die Eindrücke sprudelten lebendig 
in verschiedensten Formen, Bildern, 
Sprecharten auf die Bühne und ins stau-
nende Publikum hinein. Da waren Kopro-
duktionen erlebbar, die mich in Erstaunen 

Schillers Schauspiel „Die Räuber“ in: Friedrich Schiller, 
Die Räuber, Reclams Universal-Bibliothek Nr. 15, 
Stuttgart 1983 
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setzten, was so alles möglich ist, wenn kre-
ative Fachleute und kreative junge Men-
schen Zeit finden, Erfahrungen von Pflege-
kindern in Bilder zu setzen. Meinen Glück-
wunsch!“  

Dr. Carmen Thiele, Fachreferentin, PFAD 
Bundesverband der Pflege- und Adoptivfa-
milien e.V.: „Ungewohnt, schrill und mega-
genau haben sie den Zuschauern das Phä-
nomen „Familie“ vor Augen geführt.“  

 

Ein anderer Zuschauer resümierte: „Abge-
sehen von den beeindruckenden schau-
spielerischen Leistungen der Kinder und 
Jugendlichen haben sie es geschafft, den 
Zuschauern einen ganz neuen Blick auf ihr 
Verständnis von Familie zu geben – tief-
gründig und zugleich intim, weil sie einen in 

ihre ganz eigene für Erwachsene normaler-
weise nicht umfänglich zugängliche Welt 
mitnehmen.“  

Diese erfolgreiche Theaterpremiere ist das 
Ergebnis einer langjährigen Projektent-
wicklung der Familien für Kinder gGmbH, 
die eine Idee der Juristin Diane Eschelbach 
aufgegriffen hat, in Kooperation mit der 
Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. 
Möglich war diese Produktion nur durch 
eine Förderung der Aktion Mensch. 

 
 

Projektbeschreibung 

Ein Stück über Familie? 
Das guckt sich doch niemand an!* 
* Zitat aus dem Stück 

Geplant als künstlerische Forschung im 
„Zwischenreich“ (so der Arbeitstitel des 
Projekts) zwischen Herkunftsfamilie und 
Pflegefamilie, haben Familien für Kinder 
gGmbH in Kooperation mit der Volksbühne 
am Rosa-Luxemburg-Platz das 9-monatige 
Theaterprojekt veranstaltet, in dem Berliner 
Pflegekinder ein eigenes Stück zum 
Thema „Familie“ entwickeln konnten. 

PHASE 1: Interesse wecken 

Eine berlinweite Ausschreibung über das 
Netzwerk der Pflegekinderdienste warb für 
eine Teilnahme aller interessierten Pflege-
kinder im Alter von 8 bis 18 Jahren. Keine 
Zugangshürde, keine Vorkenntnisse nötig, 
keine Voraussetzungen – außer das Inte-
resse und die Bereitschaft, über einen rela-
tiv langen Projektzeitraum dabei zu blei-
ben. 
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PHASE 2: Interesse füttern 

Zwei 6-stündige Schnupperworkshops lu-
den dazu ein, den Reiz des Theater“spiels“ 
kennenzulernen und einen ersten Eindruck 
von der Gruppe zu gewinnen. Der Spiel-
raum Theater war eröffnet – danach lag die 
freie Entscheidung bei den Teilnehmer*in-
nen selbst, ob sie weitermachen wollten 
oder nicht. Und? 100 % Zustimmung! 

PHASE 3: Gemeinsam auf einer Reise 
Theater (er)leben 

Eine Theaterreise 5 Tage im Haus für Kin-
der- und Jugendfreizeiten in Grünheide bei 
Berlin. Für viele ein großer Schritt: Mit zu-
nächst Unbekannten verreisen, andernorts 
übernachten? Viel Zeit zum weiteren Ken-
nenlernen, für gemeinsames Essen, Spiel 
und Freizeit. Aber auch für tägliche künst-
lerische Workshops: Wer sind wir? – Was 
ist (alles) Theater? – Wie beforschen wir 
unseren Gegenstand „Familie“? – Eine 
erste Schreibwerkstatt – Eine erste Prä-
sentation … 

 

PHASE 4: Eine Stückentwicklung 

Über 12 Wochen wurde nun in regelmäßi-
gen Proben ausgehend von nichts als dem 

Thema „Familie“ und den Ideen und Ge-
danken der Jugendlichen selbst ein Thea-
terstück entwickelt. In Auseinandersetzung 
mit Stoffen aus Büchern und Filmen, aus 
eigenen Geschichten, mit Stückauszügen 
von Henrik Ibsens „Nora oder Ein Puppen-
heim“ und aus einem Phantasiespiel um 
den Planeten Seritox, auf dem – anders als 
auf der Erde im Jahr 2016 – es noch tradi-
tionelle Familienkonstellationen gibt (Vati-
Mutti-Kindi), fügte sich ein 2-stündiger The-
aterabend. Ein Theaterstück für alle, die 
Familie haben oder suchen, die sich mit 
Familie beschäftigen oder sich für Familie 
interessieren, die glauben, dass keiner so 
eine Familie hat, wie man selbst (und damit 
recht haben) wie für diejenigen, die glau-
ben, dass es manch anderem vielleicht 
ähnlich geht (und damit recht haben)! 

Das fertige Theatertück stellt in 12 Kapiteln 
die Ergebnisse dieser 5-monatigen Aus-
einandersetzung mit dem Thema Familie 
vor. Die Darsteller spielen Theater im The-
ater und schaffen sich damit einen ersten 
Ironierahmen für ihre Aussagen. Schnelle 
Dialoge bieten eine Sammlung markanter 
Familienbeobachtungen und Aussagen zu 
Wunschtraum, Realität und Status man-
cherseits beobachteter Familienverhält-
nisse. 

Henrik Ibsens „Nora oder Ein Puppenheim“ 
dient als Vorlage für eine lange Szene, in 
der eine alleinerziehende Mutter über die 
Mühen der Aufzucht ihrer 23 Kinder klagt 
und ein verzerrtes Abziehbild der traditio-
nellen Familie bietet. Auf einem anderen 
Planeten gewinnen Weltraumforscher 
überraschende Einblicke in traditionelle 
Vati-Mutti-Kindi-Familien und fragen sich, 
was hieran wohl der evolutionäre Vorteil 
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sein soll. Ein selbstgedrehter Reality-Soap 
„Familien im Brennpunkt“ schließlich nimmt 
prekäre Verhältnisse unter die Lupe. Im 
Kongress der Pflegekinder schließlich wird 
nochmal ordentlich auf den Tisch gehauen! 

PHASE 5: Präsentation und Dokumen-
tation 

Theater ist ein flüchtiges Medium: Man 
muss als Zuschauer im gegebenen Mo-
ment dabei sein. Theater ist auch die 
menschlichste aller Kunstformen: Die Spie-
ler sind persönlich anwesend und die Zu-
schauer begegnen ihnen und ihren Ge-
schichten direkt. 

 
Nach der Premiere am 19. Mai 2015 in der 
Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz ist 
das Stück achtmal vor ausverkauftem 
Haus aufgeführt worden. Knapp 600 Zu-
schauer haben das Stück gesehen und 
sich dadurch mit Pflegekindern beschäftigt: 
mit ihnen als Produzent*innen und Spie-
ler*innen eines Theaterstücks wie auch mit 
ihnen als Erlebende ihrer familiären Wel-
ten. 

Spaß und harte Arbeit 

Das Theaterprojekt hat den Pflegekindern 
Spaß gemacht aber es war auch harte Ar-
beit: „Ich kann mich auch noch sehr gut an 

die wöchentlichen Proben erinnern. Wenn 
wir uns nach einer anstrengenden Schul-
woche am Freitag um 16 Uhr getroffen ha-
ben, um an unserem tollen Theaterstück zu 
arbeiten. Diese freitäglichen Proben waren 
ziemlich anstrengend, dennoch hat es sehr 
viel Spaß gemacht. Dann gab es ja noch 
die Probenwoche, in der wir anderthalb 
Wochen das Theaterstück probten. Es war 
für uns alle sicher die anstrengendste, aber 
auch die schönste Woche. So gut wie je-
den Tag haben wir ungefähr fünf Stunden 
miteinander verbracht und uns gegenseitig 
Tipps gegeben, wodurch wir zu einer richti-
gen Familie zusammengewachsen sind. 
Wir haben allerdings nicht nur zusammen 
Theater gespielt, nein, wir haben zusam-
men gelacht und geweint, drehten eine ei-
gene „Familien im Brennpunkt“-Szene, un-
ternahmen gemeinsam Ausflüge, waren 
gemeinsam zu dreißigst essen und hatten 
wirklich super viel Spaß. Wir sind zu einer 
richtigen Familie geworden und werden es 
auch immer bleiben.“ Diandra, inzwischen 
13 Jahre 

„Dieses Theaterprojekt wird uns allen im 
Gedächtnis bleiben, denn ich kann mir 
nicht vorstellen, dass diese intensive Zeit, 
die wir zusammen erlebt haben, spurlos an 
einem vorbeigehen kann. Neben der 
Freude am Entwickeln und am Spielen des 
Stückes hatten wir natürlich auch schwie-
rige Momente zusammen, denn man 
musste sich permanent mit sich selbst und 
mit seiner Familie beschäftigen, was nicht 
immer einfach und nervlich auch sehr an-
strengend war. Aber zum Schluss haben 
wir immer zusammengehalten und konnten 
mit gutem Gefühl auf die Bühne gehen, 
denn wir konnten uns alle auf den Anderen 
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verlassen – und nur dann kann man wirk-
lich Großes bewegen. Und das haben wir.“ 
Dominik (17 Jahre) 

Auch für die Pflegeeltern war das Projekt 
mit besonderen Herausforderungen ver-
bunden. Es musste organisiert werden, wie 
die Pflegekinder zu den Proben kommen 
und die inhaltliche Auseinandersetzung mit 
dem Thema Familie und den Erfahrungen 
mit dem Theater führten zu vielen privaten 
„Familiengesprächen“. 

Was hat das Theater bei den Pfle-
gekindern bewirkt 

„Ich habe gemerkt, dass das Theater mich 
ein bisschen verändert hat. Ich traue mich 
mehr, als zuvor. Ich habe außerdem mehr 
Interesse am Theater gefunden und habe 
Spaß dabei. Ich werde das komplette The-
ater nicht vergessen.“ Reno, 16 Jahre 

„Dass man ruhiger geworden ist, das habe 
ich schon gemerkt. Die Texte zu lernen, 
war so schwer. Die Hälfte kann ich immer 
noch nicht. Aber da hilft Tamara immer ein 
bisschen.“ Max, 16 Jahre 

„Ich habe viel gelernt, hat mich verändert. 
Ich reagiere nicht mehr so aggressiv und 
kann viel ruhiger mit Situationen umgehen, 
das ist auch meinem Sportlehrer aufgefal-
len.“ Michelle, 16 Jahre 

„Ich bin viel besser im Lesen geworden. Da 
hat selbst die Lehrerin gestaunt. Auch beim 
Auswendiglernen bin ich besser geworden. 
Vor allem in der Schule merke ich das.“ 
Shiva, 9 Jahre 

„Es ist so, dass ich mich besser konzen-
triere, und dass ich mehr erreichen kann.“ 
Timmy, 12 Jahre 

„Ich habe viele Sachen gelernt. Ich habe 
neue Erfahrungen gemacht. Das Theater-
projekt hat mich inspiriert und verändert.“ 
Michael, 16 Jahre 

„Ich bin viel offener geworden mit Reden. 
Früher hab ich meinen Eltern gar nichts ge-
sagt. Früher mussten sie alles rausquet-
schen aus mir. Ich bin nach Hause gegan-
gen und in mein Zimmer und hab Fernse-
hen geschaut. Und jetzt nicht mehr. Jetzt 
sitzen wir auch noch manchmal in der Kü-
che und reden.“ Basti, 17 Jahre 

Wie haben die Pflegeeltern das Pro-
jekt gesehen? 

Die Pflegemutter einer Schauspielerin: „Ich 
habe gerne das Stück angeschaut, für mich 
wurde der Schmerz, den diese Kinder, ihre 
Pflegeeltern und eventuell auch die leib-
lichen Eltern aushalten müssen, noch ein-
mal sichtbar. Es war weniger die Fähigkeit 
zu schauspielern, die mich berührte. Das 
ist etwas, was Pflegekinder gut können, da 
sie sich oft „selbstschützend“ verstellen 
können. Das was mich berührte, war der 
Mut in den Kindern, mobilisiert durch das 
Team von der Volksbühne und allen ande-
ren Mitwirkenden, sich selbst zu sehen, zu 
spüren und mitzuteilen. Das Stück mit sei-
nen wirren und aufgewühlten Inhalten, bot 
den Kindern die Möglichkeit, all diesen 
mannigfaltigen Energien, verursacht durch 
ihre bedingten Emotionen, einen Raum zu 
gewähren, um sich so gut wie es ging den 
Zuschauern anzuvertrauen. 

Hier ist vielleicht noch kurz zu bemerken, 
dass das gesamte Team echte Artisten wa-
ren (gemeint sind alle Mitwirkenden von 
Volksbühne und Familien für Kinder). Wer 
hätte sonst mit so vielen Bällen jonglieren 
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können. Das Team selbst, die Kids, die 
echt unterschiedlicher nicht sein könnten, 
die Pflegeeltern, die zwar einiges gewöhnt 
sind, dennoch nicht immer leicht verdaulich 
und kritisch am Rande stehen. Wahnsinn! 
Davor ziehe ich meinen Hut! 

Ich glaube, dass unser Kind sich angenom-
men fühlte, „auch wenn es ein Pflegekind 
ist“. Ich glaube, dass das Team von der 
Volksbühne sehr viel aus der Zeit mit den 
Kindern gewonnen und im sehr positiven 
Sinne, einen sehr interessanten Aspekt der 
Publizität errungen hat. Ich glaube, dass 
„Familien für Kinder“ sich ihrer Rolle als 
vermittelnde Position für Pflegekinder be-
wusster geworden ist und die Verantwor-
tung ihrer Entscheidungen, die sie täglich 
treffen, für andere sichtbarer wurde. 

Ich glaube, alle Teilnehmer sind sehr dank-
bar für das, was stattgefunden hat, und am 
Ende bleibt eine unvergessliche Zeit und 
eine Erfahrung, die niemand den Kindern 
wegnehmen kann. 

Danke!“  

Dokumentation  

 
Die Familien für Kinder gGmbH hat dieses 
Theaterprojekt nicht nur durchgeführt und 

intensiv unterstützt, sondern es auch in ei-
nem Film und einer Broschüre ausführlich 
dokumentiert. 

 

Die Filmdokumentation, eine Broschüre 
und die Gratulation der Familien- und Ju-
gendsenatorin Sandra Scheeres bei der 
Premiere des Theaterstücks können sich 
Interessenten auf der Homepage der Fami-
lien für Kinder gGmbH ansehen: 
www.familien-fuer-kinder.de/23 

 

Katrin Behrens 
Projektleitung des Theaterprojekts, 
freischaffende Dramaturgin und 
Produzentin von Theaterprojekten mit und 
für Kinder und Jugendliche 

Angelika Nitzsche, Hans Thelen 
Familien für Kinder gGmbH 

 
Fotos: André Simonow, Leonel Dietsche 
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Berliner Pflegekinder erkundeten das Landleben  

1.000 Besucher beim 15. Berliner Pflegefamilientag 

 

Bei phantastischem September-Sonnen-
Wetter fand der Pflegefamilientag 2015 am 
13.9. in der Alten Fasanerie in Reinicken-
dorf statt. Die „Familienfarm Lübars“ liegt, 
nur wenige 100 Meter von den Hochhäu-
sern des Märkischen Viertels entfernt, am 
Stadtrand von Berlin. 

Für viele Pflegefamilien bedeutete dies 
eine lange Anfahrt aber das nahmen die 
Pflegefamilien gerne in Kauf, um diesen 
Pflegefamilientag mit Bauernhof-Flair mit-
erleben zu können. Ca. 1.000 Personen 
kamen zum diesjährigen Pflegefamilientag. 

Eröffnet wurde der Pflegefamilientag von 
Uwe Brockhausen, Bezirksstadtrat für Wirt-
schaft, Gesundheit und Bürgerdienste in 
Reinickendorf, der in Vertretung für den Ju-
gendstadtrat Andreas Höhne die Besucher 
begrüßte und den Pflegeeltern für ihr wich-
tiges Engagement dankte. 

Für die Pflegefamilien gab es wieder viele 
tolle Angebote: z.B. Hüpfburg, Brotbacken, 
Ponyreiten, Tauziehen und eine Pflegekin-
der-Rallye bei der sich die Kinder mit Fra-
gen zu den Tieren und Pflanzen der Fami-
lienfarm auseinandersetzen konnten und 
die sie aus nächster Nähe beobachten 
konnten: Wollschweine, Gänse, Hühner, 
Kaninchen, Schafe.  

An den Ständen der Jugendämter und 
freien Träger gab es auch wieder eine 
große Palette attraktiver Angebote: Schne-
ckenbasteln, Tattoos für Kleine und Große, 
Tauziehen, Wassermelkspiel, Taststrecke, 
„Fühlwerkstatt“, Kinderschminken, Bilder 

basteln mit Bauernhofmotiven, Fingerpup-
pen und Buttons selber machen. 

Dem Motto „Mitten auf dem Bauernhof“ 
entsprechend waren viele Stände mit 
Landprodukten geschmückt, sodass sie 
ein wenig an das Erntedankfest erinnerten. 
Einige Mitarbeiterinnen der Pflegekinder-
hilfe hatten sich auch in der Kleidung auf 
das Motto eingestellt. Die Pflegekinder des 
Bezirks Pankow haben nicht schlecht ge-
staunt, als sie von der Fachkraft des Ju-
gendamts in Gummistiefeln, Kittelschürze 
und Kopftuch begrüßt und zum Kräftemes-
sen beim Tauziehen herausgefordert wur-
den. 

 

Es hat allen wieder sehr viel Spaß gemacht 
und wir freuen uns schon auf den Pflegefa-
milientag im nächsten Jahr. 

Weitere Fotos vom Pflegefamilientag kön-
nen Sie sich hier ansehen:  

www.pflegefamilientag-berlin.de 

Hans Thelen 
Familien für Kinder gGmbH 
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Fortbildungen zur Vollzeitpflege 2016 
 
Wir freuen uns, Ihnen unser umfangreiches 
Fortbildungsangebot für das Jahr 2016 prä-
sentieren zu können! Es soll Ihren Fami-
lienalltag bereichern und unterstützen. Die 
Angebote richten sich an Pflegeeltern und 
Adoptiveltern. Mitunter können auch Fach-
kräfte teilnehmen – bitte sprechen Sie uns 
an. 

Die besonderen Seminare für verwandte 
Pflegeeltern haben sich 2015 bewährt. 
Deshalb werden auch in diesem Jahr zwei 
Seminare speziell für die Verwandten-
pflege angeboten. Sie finden diese Veran-
staltungen unter den Titeln: „Oma, Opa, 
Onkel, Tante ...“ und „Ich/Wir wollte/n hel-
fen – und nun?“ Die Fortbildungen werden 
verwandten Pflegeeltern aus den Bezirken 
Tempelhof-Schöneberg und Steglitz-Zeh-
lendorf für die Grundqualifizierung ange-
rechnet. 

Für Pflegefamilien, die Kinder in Krisensitu-
ationen aufnehmen (Krisenpflege, Krisen-
hilfe, befristete Vollzeitpflege, Bereit-
schaftspflege), bieten wir wiederum einen 
Aufbaukurs an. An dem Aufbaukurs kön-
nen auch Erziehungsfamilien teilnehmen. 
In diesem Jahr wird der Aufbaukurs als 
Kompaktkurs von Oktober bis Dezember 
mit sieben Veranstaltungen (insgesamt 30 
Stunden) stattfinden.  

Mit dem Aufbaukurs geben wir Ihnen die 
Möglichkeit – aufbauend auf Ihren Erfah-
rungen in der Krisenunterbringung – Ihre 
Kompetenzen zu erweitern und sich mit an-
deren Krisenfamilien zu vernetzen. Für Kri-
senfamilien aus Tempelhof-Schöneberg ist 
der Aufbaukurs verpflichtend. Wie bei allen 

anderen Seminaren kann dieser Kurs statt-
finden, wenn sich genügend Teilnehmer/-
innen anmelden. 

Unsere Veranstaltungen sollen Sie dabei 
unterstützen, auf die besonderen Bedürf-
nisse Ihrer Pflege- bzw. Adoptivkinder in 
geeigneter Weise eingehen zu können und 
Herausforderungen gut zu bewältigen. 

Erfahrene, qualifizierte Fortbildner/-innen 
führen die Seminare teilnehmer- und pra-
xisorientiert durch. Wir arbeiten mit Hilfe 
vielfältiger Methoden, so dass Sie erworbe-
nes Wissen gut behalten und in den Alltag 
integrieren können und Sie (hoffentlich) mit 
Freude dazulernen. 

Für Pflegeeltern aus den Bezirken Tempel-
hof-Schöneberg und Steglitz-Zehlendorf, 
wird die Teilnahme an bestimmten Veran-
staltungen für die Grundqualifizierung für 
Pflegeeltern anerkannt. Hierfür sind die 
Veranstaltungen den Bereichen Basis-
Thema bzw. Wahlpflicht zugeordnet. Sie 
finden unter Anmerkungen die Stunden-
zahl, die jeweils für die Grundqualifizierung 
angerechnet wird. 

Weitere Informationen und die Online-An-
meldung finden Sie unter: 
http://www.fortbildungszentrum-
berlin.de/index.php?article_id=105 

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung und 
heißen Sie in unseren Seminaren herzlich 
willkommen! 

Gabriele Matthes  
Familien für Kinder gGmbH 
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Patenkinder Berlin – Kreativwerkstatt  
 

Das Projekt „Patenkinder Berlin“ möchte eine Kreativwerkstatt für Pflegekinder zwischen 6 
und 12 Jahren eröffnen. Hier können die Pflegekinder planen und mitgestalten. Die eh-
renamtlichen Gruppenleiter unterstützen tatkräftig bei der Umsetzung der Ideen. 

„23 Pflegekinder rauben Dir den Schlaf“ ein Theaterprojekt mit Pflegekindern und Jugend-
lichen hat es vorgemacht – im letzten und im vorliegenden Pflegekinderheft wurde davon 
berichtet. Wenn Pflegekinder miteinander kreativ werden, kann vieles entstehen, wovon 
die Kinder profitieren, z.B.: 

 

 

 

Wenn Ihr Pflegekind Interesse an der Kreativwerkstatt hat, senden Sie bitte eine Mail an: 

ringel@patenkinder-berlin.de 

Bitte nennen Sie uns das Alter Ihres Pflegekindes und welche Interessen es hat (z.B. ma-
len, singen, Theater spielen, werkeln, etc.). 

Geplant sind wöchentliche Treffen, mit wechselnden Angeboten, die sich an den Interes-
sen der Kinder orientieren. 

Jutta Ringel 
Projektkoordination Patenkinder Berlin, Familien für Kinder gGmbH 
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Für das Kindergeld ist ab dem 1. Januar 2016 die 
Steuer-Identifikationsnummer erforderlich 

 
Wer Kindergeld erhalten möchte, muss sei-
ner Familienkasse seine Steuer-Identifika-
tionsnummer und die Steuer-Identifika-
tionsnummer des Kindes angeben. Benö-
tigt werden die Steuer-Identifikationsnum-
mern des Kindes, für das Kindergeld bean-
tragt wird und des Elternteils, der den Kin-
dergeldantrag stellt oder bereits Kindergeld 
bezieht. 

Durch die Steuer-Identifikationsnummer 
soll sichergestellt werden, dass es nicht zu 
Doppelzahlungen kommt. 

Neuanträge müssen die Steuer-Identifika-
tionsnummern enthalten. Eltern, die bereits 
Kindergeld beziehen und die Steuer-Identi-
fikationsnummern noch nicht angegeben 
haben, können den Kindergeldbezug si-
cherstellen und Rückfragen vermeiden, in-
dem sie ihrer Familienkasse die Steuer-
Identifikationsnummern mitteilen. 

Die in einigen Publikationen verbreitete 
Meldung, dass eine Kindergeldzahlung 
eingestellt würde, wenn den Familienkas-
sen bis zum 1. Januar 2016 keine Mittei-
lung der IdNr. vorliegt, ist unzutreffend. 

Grundsätzlich werden die Familienkassen 
es nicht beanstanden, wenn die Steuer-
Identifikationsnummern im Laufe des Jah-
res 2016 nachgereicht werden. Erhält die 
Familienkasse die Steuer-Identifikations-
nummern nicht im Laufe des Jahres 2016, 
ist sie gesetzlich verpflichtet, die Kinder-
geldzahlung rückwirkend zum 1. Januar 
2016 aufzuheben und das seit Januar 2016 
gezahlte Kindergeld zurückzufordern. 

Ihre Steuer-Identifikationsnummer und die 
Ihres Kindes finden Sie im jeweiligen Mit-
teilungsschreiben des Bundeszentralamts 
für Steuern. Ihre Nummer ist auch auf der 
elektronischen Lohnsteuerbescheinigung 
Ihres Arbeitgebers oder in Ihrem Einkom-
mensteuerbescheid verzeichnet. 

Sollten Sie Ihre Steuer-Identifikationsnum-
mer in den genannten Unterlagen nicht fin-
den, können Sie mit dem Eingabeformular 
im Internetportal des Bundeszentralamts 
für Steuern um erneute Zusendung bitten.  

https://www.bzst.de/DE/Steuern_National/
Steuerliche_Identifikationsnummer/ID_Ein
gabeformular/ID_Node.html 

Wenn ihnen die Steuer-Identifikationsnum-
mer des Pflegekindes nicht bekannt ist, 
sollten sich kindergeldberechtigte Pflege-
eltern, die dauerhaft ein Pflegekind aufge-
nommen haben, an ihren Pflegekinder-
dienst wenden, damit dieser die Steuer-
IdNr. des Pflegekindes beim Sorgeberech-
tigten erfragt. 

 

Weitere Informationen finden Sie auf der 
Informationsseite des Bundeszentralamtes 
für Steuern: www.bzst.de 
 

 
 
Quelle: Internet-Portal des Bundeszentralamtes 
für Steuern, Fragen & Antworten zur Angabe der 
Steuer-Identifikationsnummer ab 1. Januar 2016 
beim Kindergeld 
www.bzst.de 
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Partizipation:  
Überlegungen zu den Voraussetzungen  

für eine echte Partizipation 

Von Daniela Reimer, Universität Siegen 
 

Einleitung 

Partizipation an wichtigen Entscheidungen 
ist ein Recht der Kinder und gleichzeitig ein 
fachliches Qualitätskriterium in der Jugend-
hilfe. Als Partizipation in der Pflegekinder-
hilfe kann verstanden werden, dass Kinder 
und Jugendliche über das, was mit ihnen 
geschieht, auf eine ihrem Entwicklungs-
stand angemessene Weise informiert wer-
den, sie mit ihren Wünschen, Befürchtun-
gen und Meinungen gehört werden, diese 
wertgeschätzt werden, Entscheidungen – 
soweit wie möglich – mit ihnen partner-
schaftlich ausgehandelt oder von ihnen au-
tonom getroffen werden und bei allen Ent-
scheidungen – auch wenn diese aus ge-
wichtigen Gründen gegen den Willen der 
Kinder und Jugendlichen getroffen werden 
müssen – um ihre Zustimmung geworben 
wird (vgl. Reimer/ Wolf 2008). In Forschung 
und Praxis gibt es eine große Einigkeit über 
die zentrale Bedeutung von Partizipation, 
pädagogische wie juristische – und auch 
leider darüber, dass es häufig nicht gelingt, 
Partizipation echt werden zu lassen. Häufig 
erleben Kinder und Jugendliche lediglich 
eine Scheinbeteiligung an wichtigen Stel-
len ihres Lebens: wenn die Schwierigkeiten 
in der Herkunftsfamilie unübersehbar wer-
den, wenn es zum Übergang in die Pflege-
familie kommt, bei der Entscheidung über 
die Gestaltung der Kontakte mit der Her-
kunftsfamilie, der Perspektivplanung sowie 

der Planung von Rückkehr und Beendi-
gung der Hilfe. Dadurch werden Ressour-
cen in der Situation und für die Biografie 
vergeben. Deshalb erscheint es mir be-
deutsam, die Rolle der Professionellen und 
ihrer Haltungen näher in den Blick zu neh-
men, um das Nicht-Gelingen von Partizipa-
tion besser zu verstehen und neue An-
knüpfungspunkte für eine Weiterentwick-
lung der Praxis zu finden. 

Das Professionsverständnis  

Voraussetzung für das Anregen von Parti-
zipationsprozessen ist bei den Professio-
nellen ein Verständnis von ihrer eigenen 
Profession und ihrer Tätigkeit, das eine 
partizipative Praxis ermöglicht. In diesem 
Zusammenhang ist hochrelevant als was 
sich Fachkräfte der Kinder- und Jugend-
hilfe verstehen, wie sie ihre Tätigkeit selbst 
deuten. Wenn man Jugendliche über ihre 
Erfahrungen mit Fachkräften befragt wird 
deutlich, dass es durchaus Haltungen ge-
ben kann, die Partizipationsmöglichkeiten 
verschließen. Ich möchte dies gerne an 
Aussagen eines jungen Mannes, Dave 
habe ich ihn genannt, aufzeigen. Dave war 
Pflegekind, wurde später von den Pflege-
eltern adoptiert und wechselte – als das 
Zusammenleben in seiner Adoptivfamilie 
im Jugendalter sehr problematisch wurde – 
in ein Setting des Betreuten Wohnens. Als 
ich ihn interviewt habe war er 20 Jahre alt 
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und gerade in die Einliegerwohnung im 
Haus der Adoptiveltern eingezogen und 
hatte gleichzeitig Einzelfallhilfe vom Ju-
gendamt. Über die SozialpädagogInnen, 
die er im Rahmen des betreuten Wohnens 
und der Einzelfallhilfe kennengelernt hatte, 
sagt er Folgendes: 

„ja es ist immer so bei den, so man muss 
immer vorsichtig sein bei Sozialpädago-
gen, da sind immer die Leute, die betreut 
werden die sind immer Schuld ne? (,) die 
Pädagogen die fassen sich nicht an ihre ei-
gene Nase (,) die schieben immer die 
Schuld auf die Betreuten, weil die haben ja 
das Problem die haben ja von Grund auf 
haben die ja Probleme und die Sozialpäda-
gogen nicht und das ist das Problem was 
ich finde was auch was auch nicht geht 
ne?“ 

Fachkräfte beschreibt Dave hier als dieje-
nigen, die ihre KlientInnen über Problemzu-
schreibungen etikettieren. Das ist kein Pro-
fessionsverständnis, mit dem sich die So-
ziale Arbeit gerne identifizieren möchte. 
Aber was sind die Fachkräfte eigentlich? 
Sind sie SachbearbeiterInnen, die nach Ak-
tenlage entscheiden und Probleme verwal-
ten? Oder sind sie kompetente Pro-
blementdecker und Problemlöser, die bei 
den Menschen, die es mit ihnen zu tun ha-
ben, Probleme entdecken, die diese vorher 
vielleicht gar nicht bemerkt haben? Oder 
gar allwissende Behandler oder Heiler, die 
mit den Kategorien von Störungen, Ge-
sundheit und Krankheit operieren? Oder 
sind Fachkräfte vielmehr Bewertende und 
Kontrollierende, die ihren KlientInnen je 
nach Leistung(swille) Unterstützung bieten 
oder verweigern? Dafür, dass all diese ver-
schiedenen Arten, die eigene Profession 

zu begreifen, existieren, gibt es in der Pra-
xis der Sozialen Arbeit allerlei Beispiele. 
Der Interviewpartner Dave hat damit auch 
Erfahrungen gesammelt: 

„und dann kam ein Typ (,) wo ich dachte 
boah, welche Pflaume schicken die mir 
denn jetzt schon wieder, groß, streng und 
wollten komplett neuen Dave zementieren, 
halt von unten mit aufbauen, die Persön-
lichkeit anders machen, wie wenn man mit 
mit ner ganz dünnen Brechstange nen Fel-
sen verschieben will ne? der ist auch auf 
die Schnauze gefallen damit. Ja und dann, 
alles war geputzt, nur auf dem Türrahmen 
war noch Staub, das hab ich vergessen. 
„Herr Spiker ich musste jetzt dem Jugend-
amt mitteilen, dass sie die Wohnung nicht 
alleine sauber machen können ne?“ „ich 
sachte wie bitte? hier Möbel alles ent-
staubt, Boden alles sauber nur da oben eh 
so'n bisschen Staub drauf.“ „nee da disku-
tier ich au nicht mit ihnen das trag ich direkt 
ma ein ne? so vier minus!“ ich so „höe? wat 
geht ab heute, ihre Persönlichkeit auch fünf 
ne?“ […] un dann hab ich dem auch gar 
nisch mehr die Tür geöffnet als der dann da 
war hab isch gedacht nö bevor isch jetz 
wieder hier ne sechs bekomme oder sowat 
ne? […] sach isch die Tür ma- mach isch 
nisch mehr auf ne? zu meinem Schutz weil 
isch damit nisch klar kam“. 

Ein solches Professionsverständnis macht 
Partizipation unmöglich. Die einzige Art, 
wie Jugendliche in diesem Rahmen partizi-
pieren können, ist über Verweigerung – 
und das kann niemals das Ziel professio-
neller Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe 
sein. Genauso unmöglich wird Partizipation 
wenn die Tätigkeit als die eines Sachbear-
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beiters verstanden wird: Ein Sachbearbei-
ter entscheidet nach Aktenlage und kann 
nicht auf den Einzelfall und seine individu-
ellen Formationen eingehen. Das Ver-
ständnis einer Fachkraft als Problementde-
cker und Problemlöser macht Partizipation 
ebenfalls unmöglich, weil es dann das Han-
deln der Fachkraft ist, das im Vordergrund 
steht und nicht die Eigeninitiative der Men-
schen, die zu KlientInnen geworden sind 
und deren Verantwortung für ihr Leben im 
Mittelpunkt steht. Im Verständnis eines all-
wissenden Behandlers oder gar Heilers 
wird dies weiter zugespitzt: dann brauchen 
die Menschen, mit denen die Soziale Arbeit 
es zu tun hat, nur noch die richtige Thera-
pie, das richtige Medikament, um gesund 
werden zu können – eine geradezu ab-
surde Vorstellung bei den komplexen Pro-
blemlagen, mit denen es die Soziale Arbeit 
zu tun hat. Aber wie kann ein Professions-
verständnis aussehen, das Partizipation er-
möglicht? Als Anknüpfungspunkte für eine 
alternative Sichtweise schlage ich vor – 
und die Liste ist sicherlich nicht abge-
schlossen – ein Selbstverständnis als  

 Begleiter und Begleiterinnen von Kin-
dern und Familien in schwierigen, oft 
komplizierten Verhältnissen,  

 Erwachsene und Professionelle mit 
Machtüberhang und Wissensvorsprung 
(vgl. Wolf 2006), 

 am Leben des Kindes und der Familie 
Partizipierende, deren Ziel es ist, in Ko-
Produktion gute – bessere – Bedingun-
gen für das Kind und ggf. für die ganze 
Familie zu schaffen, 

 Menschen, die aufgrund ihrer Position 
die Möglichkeit haben, den Kindern und 

den Familien Ressourcen zur Verfügung 
zu stellen, die diese benötigen. 

Die Vorstellung vom Kind, das zum 
Pflegekind wird 

Doch nicht nur das Verständnis von der ei-
genen Profession, sondern auch eine ent-
sprechende Sicht auf die Kinder stellt eine 
zentrale Grundvoraussetzung einer Praxis 
dar, in der Partizipation in die Realität um-
gesetzt wird. Beim Sichten der Literatur 
zum Pflegekinderbereich entsteht leicht die 
Vorstellung, dass alle Pflegekinder trauma-
tisiert und therapiebedürftig sind, vielleicht 
auch krank und gestört, auf jeden Fall auf-
fällig. In einem sogenannten „Praxisbuch 
für Fachkräfte und Pflegeeltern“ ist unter 
der Überschrift „Wie wird ein Kind zum 
Pflegekind“ Folgendes zu lesen: 

„Von Pflegekindern ist ein hoher Prozent-
satz der Kinder misshandelt, vernachläs-
sigt und abgelehnt [ …] Je länger die Kinder 
dieser schweren Belastung ausgesetzt wa-
ren, umso deutlicher sind die krankma-
chenden Bindungsmuster zu beobachten. 
Die Kinder sind zutiefst einsam und miss-
trauisch. [...] Das Kind hat ein geringes 
Selbstwertgefühlt. Es fühlt sich abge-
lehnt und nicht liebenswert. Gefühle 
werden kaum zugelassen. Verhaltens-
auffälligkeiten sind die Folge erlebter Ge-
walt, Vernachlässigung oder Ablehnung. 
Aggressive Impulse und Wiederholung 
der Gewaltmuster machen das Leben 
mit Gleichaltrigen schwer.“ (Zwerne-
mann 2007:37, Hervorhebungen D.R.) 

Wohlgemerkt: in dem Zitat gibt es keine 
Konjunktive, keine Einschränkungen oder 
Relativierungen. Auch in biografischen In-
terviews mit ehemaligen Pflegekindern 
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(Reimer 2011) wird häufig von sogenann-
ten Diagnosen berichtet, von denen die In-
terviewpartnerInnen selbst betroffen sind 
oder Pflegekinder anscheinend häufig be-
troffen sind: FAS, ADS, ADHS, regelmäßig 
wird eine „Anstrengungsverweigerung“ be-
nannt und in Fällen, in denen es in einer 
Pflegefamilie aus diversen Gründen zu ei-
nem Abbruch kam, wurde „Familienuntaug-
lichkeit“ diagnostiziert. Auch der Inter-
viewpartner Dave hat Erfahrungen mit Di-
agnosen gemacht. Im folgenden Zitat ant-
wortet er auf die Frage, was er, wenn er 
selbst Kinder hätte, anders machen würde 
als seine Pflege- und späteren Adoptiv-
eltern es gemacht haben: 

„ja nee ich hatte den Eindruck, dass ich ei-
gentlich immer bei uns zu irgendwelchen 
Ärzten musste obwohl immer bei allen das 
Gleiche rausgekommen ist, also und was 
ich anders machen würde, ich würde ver-
suchen meinem, also wenn ich ein Kind 
hätte würd ich versuchen meinem Kind ein 
ruhigeres Leben (,) zu ermöglichen, also 
nicht so ein Häckmäck-Leben sondern ge-
regeltes, also schon ne ruhige Kindheit, so 
nicht immer man muss zu dem Arzt, man 
muss zu dem Arzt, dann dahin dann dahin 
sondern ja einfach versuchen n ruhigeres 
Leben zu haben so […] bis (,) ich glaub 
vierzehn oder fünfzehn bin ich von dem ei-
nen zum andern gereist und das fand ich 
total nervend so 
Interviewerin: mmh (.) un und aus welchen 
Gründen immer oder? 
ja aus den aus den Gründen eben die eh 
die Zuhause halt so los waren halt, wie ge-
sagt aus Angstgründen, und auch auch die 
wollten kucken ob ich irgendwie – das würd 
ich übrigens auch machen – kucken ist 

mein Kind irgendwie Autist muss man da ir-
gendwie darauf achten hat der irgendwas, 
ja was ist? Ich mein es wurd jahrelang ge-
sagt ich sei ein Autist [Interviewerin schaut 
erstaunt] jaja genau und war ich bei einem 
Therapeuten der sagt auf einmal, hä? wie 
kann man denn auf die Idee kommen, dass 
ich n Autist bin so und dann hab ich mich 
auch sehr gegen gewehrt“ 

Später, so berichtet er im Interview, galt 
Dave als sprachbehindert, nochmals spä-
ter als hyperaktiv. Abhängig von der Diag-
nose hat er Schulen gewechselt, zusätzlich 
gab es weitere Schulwechsel wegen diver-
sen Problemen und fehlender Passung. 
Das führt in Daves Geschichte zu fünf ver-
schiedenen Schulen in neun Schuljahren.  

Fraglich ist, ob, wenn diese Diagnosen und 
pathologisierenden Zuschreibungen ernst 
genommen werden und eine entspre-
chende Sicht auf Pflegekinder besteht, Be-
teiligung überhaupt ein sinnvolles Ziel sein 
kann – oder ob Kinder mit derartigen Diag-
nosen gar nicht nach ihrer Meinung gefragt 
werden müssen. Dass sie aus solchen 
Gründen nicht wirklich einbezogen wurden 
haben mehrere Jugendliche erlebt, die ich 
befragt habe. Die Interviewpartnerin Nina 
sagt darüber zugespitzt: „ich komm mir so-
wieso schon vor wie so n Behinderter der 
(.) nix auf die Reihe kriegt also ich werd so 
behandelt“.  

Im harten Kontrast dazu steht allerdings 
das Selbstbild der jungen Erwachsenen, 
die ich interviewt habe und ihre Wünsche, 
die sie als Kinder hatten: normale Kinder zu 
sein und entsprechend gesehen und be-
handelt zu werden. Aber was ist eigentlich 
normal? Jürgen Link, ein deutscher Litera-
turwissenschaftler und Foucault-Schüler, 
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weist in einer langjährigen linguistischen 
Studie (Link 1999) nach, dass der Begriff 
Normalität im Deutschen erst zu dem Zeit-
punkt auftaucht, zu dem Statistiken erho-
ben werden und die Gesellschaft massen-
haft verdatet wird. Unsere Vorstellung von 
Normalität rekurriert ergo immer auf der 
Normalverteilung. Wenn man von der 
Gaußschen Normalverteilung ausgeht, 
wäre die Normalität in der Mitte, also dort, 
wo sich die meisten befinden. Fraglich ist, 
und dies wird in jeder Gesellschaft ständig 
und immer wieder neu verhandelt, wo die 
Grenzen der Normalität gezogen werden – 
das kann ziemlich eng sein oder auch sehr 
weit. In den meisten Bereichen tendiert un-
sere Gesellschaft dazu, Grenzen eher aus-
zuweiten. Auch im Bereich der Familie ha-
ben sich Grenzen in den letzten Jahrzehn-
ten geweitet: war eine alleinerziehende 
Mutter in der Bundesrepublik der 1960er 
Jahre noch jenseits der Normalitätsgrenze, 
so besteht heute in den meisten Milieus die 
Einigkeit, dass allein erziehende Familien 
zur Normalität gehören. Noch deutlicher 
wird das am Umgang mit gleichgeschlecht-
lichen Paaren. Diese sind in den letzten 
Jahren in der Pflegekinderhilfe angekom-
men (vgl. Jespersen 2014). Die Tatsache, 
dass manche Städte und Kommunen inten-
siv um gleichgeschlechtliche Paare als 
Pflegeeltern werben, ist ein eindeutiger 
Hinweis auf deren Normalisierung. Auch 
aus der Sicht der Kinder ist das Aufwach-
sen bei nur einem leiblichen Elternteil mitt-
lerweile – mit milieuspezifischen kleineren 
Abweichungen – weitgehend „normal“ 
(Walper u.a. 2002). Aber bei keinem der 
leiblichen Elternteile aufzuwachsen wird 
tendenziell als mindestens grenzwertig be-

trachtet: aufgrund ihres Merkmals „Pflege-
kind sein“ berichten viele Pflegekinder von 
massiven Stigmatisierungserfahrungen, 
vor allem im Zusammenhang mit der 
Schule, aber auch im Jugendalter, zum 
Beispiel bei Bewerbungen, in Partnerschaf-
ten, mit potentiellen Schwiegereltern. Die 
Verortung an der Normalitätsgrenze in ei-
nem Bereich – dem der Familie – als Kind, 
das nicht bei den leiblichen Eltern auf-
wächst, wird hier, wie das für ein Stigma ty-
pisch ist (vgl. Goffmann 1967), als Merkmal 
auf die ganze Person ausgeweitet. Obwohl 
es möglicherweise ganz viele andere Be-
reiche gibt, in denen die Person recht 
durchschnittlich ist. Fachkräfte sind her-
ausgefordert hier einen besonders sensib-
len Blick zu entwickeln, der verhindert, 
dass das Merkmal „Pflegekind sein“ zum 
Stigma wird, mit dem das ganze Kind be-
schrieben und eingruppiert wird. Eine alter-
native, nicht stigmatisierende Sichtweise 
auf Pflegekinder könnte folgendermaßen 
aussehen – auch hier wieder nur skizzen-
haft und sicherlich nicht abschließend: 

Pflegekinder sind normale Kinder, 

 die in ihrer Biografie schwierige Erfah-
rungen gemacht haben, 

 die als Kinder in Pflegefamilien im Nor-
malfeld Familien außerhalb der Grenze 
stehen, 

 die ein Recht auf Schutz haben, 

 sich in schwierigen Situationen und Ver-
hältnissen häufig als kompetente Ak-
teure erwiesen haben, 

 auch in der Zusammenarbeit mit Profes-
sionellen als kompetente Akteure wahr-
genommen werden möchten. 
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Kompetenzen der Erwachsenen 

Weitere Voraussetzungen, die Professio-
nelle benötigen und die ich nur kurz andeu-
ten möchte, sind die Zeitressourcen und 
Kompetenzen, um Partizipation in die Pra-
xis umsetzen zu können. Selbst wenn ein 
für Partizipation prinzipiell förderliches 
Selbstverständnis und eine hilfreiche Sicht 
auf die Kinder vorhanden sind, wird gelin-
gende Partizipation immer in hohem Maß 
davon abhängen, inwiefern es den Fach-
kräften gelingt mit Kindern ihrem Alter und 
ihrem Entwicklungsstand entsprechend zu 
reden und mit den Kindern gute Lösungen 
auszuhandeln, vor allem wenn Kinder am-
bivalentes Material präsentieren. Solche – 
oft auch schwierigen – Gespräche benöti-
gen Zeit, Empathie und Kompetenzen, in-
klusive kreativer Methoden in der Ge-
sprächsführung mit Kindern. 

Fazit 

Wenn Beteiligung in der Pflegekinderhilfe 
echt werden und nicht bei Scheinpartizipa-
tion stehen bleiben soll, dann ist ein Pro-
zess, in dem Fachkräfte ihr Selbstverständ-
nis, ihre professionellen Haltungen und ihr 
Bild vom Pflegekind kritisch hinterfragen, 
unumgänglich. Dass dieser mutige Schritt 
gegangen wird, alte Bilder durch neue, für 
Beteiligungsprozesse förderliche ersetzt 
werden, ist eine mehr als wünschenswerte 
Weiterentwicklung der Pflegekinderhilfe – 
ganz im Sinne der und für die Kinder. 

 

Daniela Reimer 
Universität Siegen 
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Zusammenarbeit mit der Herkunftsfamilie  

Eine verkannte Chance in der Pflegekinderhilfe 

Von Alexandra Szylowicki, Kompetenz-Zentrum Pflegekinder e.V. 
 
„Bei Hilfen nach §§ 32 bis 34 (dazu gehört 
der § 33 explizit! d. Verf.) soll darauf hinge-
wirkt werden, dass die Pflegeperson (...) 
und die Eltern zum Wohl des Kindes oder 
des Jugendlichen zusammenarbeiten.“ Be-
reits der erste Satz des § 37 Absatz 1 SGB 
VIII enthält eine implizite Forderung an die 
Fachdienste: Sie sollen das Zusammenwir-
ken beider Familien – der leiblichen und 
der Pflegefamilie – fördern und unterstüt-
zen, und zwar ganz generell und unabhän-
gig davon, ob das Pflegeverhältnis auf 
Dauer oder zeitlich befristet angelegt ist.  

In der Praxis der Umsetzung finden in der 
Mehrzahl der Dauerpflegeverhältnisse per-
sönliche Beratungskontakte mit den leib-
lichen Eltern nur zu Beginn der Hilfe oder 
bei krisenhaften Verläufen statt. Gerade in 
langfristigen Pflegeverhältnissen verlieren 
die Sozialen Dienste die Eltern leicht aus 
dem Blickfeld. Es scheint, als würde die 
landläufige Interpretation des § 37 Satz 1 
lediglich als eine Aufforderung zur Konflikt-
schlichtung im Bedarfsfall aufgefasst. Ist 
das Kind auf Dauer untergebracht oder zie-
hen sich die Eltern ganz zurück, findet ein 
Hinwirken auf eine Zusammenarbeit mit 
der Herkunftsfamilie nicht mehr statt.  

Ausblendungen  

Weshalb aber gerät die Elternarbeit in der 
Pflegekinderhilfe trotz oftmals vieler Ak-
teur_innen und Perspektiven, gesetzlicher 

Vorgaben und vielfältiger Chancen so 
leicht aus dem Blick? Aus meiner Erfah-
rung verdichten sich in diesem Feld Haltun-
gen und fachliche Deutungsmuster mit 
strukturellen Faktoren zu einem „blinden 
Fleck“ oder Ausblendungen, die die leib-
lichen Eltern unsichtbar werden lassen, so-
lange sie sich nicht prägnant, und das be-
deutet oftmals „störend“, bemerkbar ma-
chen.  

Wer ist für die Beratung der Eltern 
zuständig?  

Es ist strukturell unklar, wer für die Bera-
tung der Eltern zuständig ist: Der Allge-
meine Soziale Dienst (ASD)? Der Pflege-
kinderdienst (PKD)? Ein freier Träger? Bei 
einer Befragung im Rahmen der Explora-
tionsphase zum DJI Handbuch Pflegekin-
derhilfe gaben die beteiligten Jugendämter 
auf die Frage der Zuständigkeit an: „Der 
Allgemeine Soziale Dienst wird zu ca. 70%, 
der Pflegekinderdienst mit 50%, freie Ju-
gendhilfeträger werden mit ca. 8%, Fami-
lien- bzw. Erziehungsberatungsstellen mit 
5% und sonstige Leistungsanbieter mit 2% 
als zuständige Dienste benannt. Dabei ist 
offen, in welcher Art die „Zuständigkeit“ in-
haltlich gefüllt wird: Geht es tatsächlich um 
Beratungsprozesse im weiteren Sinn oder 
lediglich um ein Management des Um-
gangs mit Herkunftseltern?“ (Helming, DJI 
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Handbuch 2011: 526). Ohne klare Zustän-
digkeitsregelung fehlt die Entscheidungs-
kompetenz für eine Auftragserteilung: In 
welchen Fällen erledigt der ASD die Auf-
gabe mit? Welche Faktoren müssen gege-
ben sein, damit der Auftrag an einen freien 
Träger oder den Pflegekinderdienst über-
tragen wird?  

Fehlende Konzepte, unklare Aufga-
ben und Schnittstellen  

Wie wird mit den Eltern gearbeitet? Welche 
konzeptionellen Grundlagen bestimmen 
die Arbeit im Falle einer bestehenden 
Rückkehroption, einer dauerhaften Inpfle-
gegabe, einer unklaren Perspektive? Wer 
übernimmt welche Aufgabe? Wie werden 
die Ziele ausgehandelt und Beratungs-
inhalte zurückgekoppelt? Wann und wie oft 
findet die Kommunikation zwischen den 
Fachkräften statt? Wie werden Eltern, Pfle-
geeltern und Kinder in den Prozess einbe-
zogen?  

Fehlende konzeptionelle Grundlagen und 
Verfahrenswege machen jeden Fall zu ei-
nem Einzelfall, die Abstimmung über Ziele, 
Methoden, Kommunikation und Aufgaben-
teilung zu einem zeitaufwändigen Unter-
fangen, für das die vorhandene Personal-
ressource in den seltensten Fällen ausrei-
chend erscheint.  

Arbeitsüberlastung und unklare 
Rollen  

Die Arbeit mit den leiblichen Eltern wird 
zwar als prinzipiell notwendig erkannt. Aus 
arbeitsökonomischen Gründen wird sie 
aber oftmals nicht umgesetzt, für sie ist 
keine eigene Personalressource vorgese-
hen. „Die Arbeit des ASD ist im Großen und 

Ganzen auf Notlagen bezogen, dies betrifft 
auch die Arbeit mit Herkunftseltern. (...) Die 
hier vorgetragene Arbeitsweise kann 
vermutlich als exemplarisch gesehen wer-
den für die Arbeit von ASD mit Herkunfts-
eltern: Ansprechbar sein, falls die Eltern ein 
Anliegen haben (...), aber nicht aktiv auf die 
Eltern zugehen und sie unterstützen, bspw. 
Besuchskontakte zu gestalten.“ (Helming, 
ebd.: 526). Gefangen in der alltäglichen 
Notwendigkeit, Priorisierungen vorzuneh-
men, um die Arbeitsvielfalt zu bewältigen, 
scheint selbst das Inauftraggeben einer ak-
tivierenden Elternberatung als „zusätzlich“ 
und – im zu erwartenden Ergebnis von 
Mehrarbeit – wenig attraktiv.  

Darüber hinaus gibt es oft weder Zeit noch 
Plan für die aufwändige Koordinierungsar-
beit, die der Rolle der ASD in der Pflege-
kinderhilfe entspräche. Zudem gehen so-
wohl die Mitarbeiter_innen der Pflegekin-
derdienste als auch die der ASD überwie-
gend davon aus, dass der ASD auch zu-
ständig für die Durchführung der Elternar-
beit sei. Selbst wenn dies zeitlich zu bewäl-
tigen ist – es bleibt ein nur schwer zu lösen-
der Rollenkonflikt: unterstützend zu bera-
ten und gleichzeitig über die Herausnahme 
eines Kindes zu entscheiden.  

Das Bemühen um das Mitwirken 
der Eltern setzt zu spät ein  

Der Einbezug der Eltern zu einem Zeit-
punkt, an dem die Herausnahme eines Kin-
des unumgänglich scheint, verbaut in vie-
len Fällen eine mögliche Kooperation. Die 
Eltern empfinden sich selbst als ohnmäch-
tig, einer als mächtig erlebten Institution 
gegenüberstehend. Sie gehen in den Wi-
derstand oder ziehen sich zurück, kämpfen 
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oder resignieren. Oftmals verstehen sie 
nicht einmal, was genau von ihnen erwartet 
wird. Setzt das Werben um die Mitwirkung 
der Eltern erst dann ein, wenn sie einer 
Fremdunterbringung ihres Kindes zustim-
men sollen oder sie sich bei Besuchskon-
takten unangemessen verhalten, er-
schwert ihr Misstrauen den Aufbau einer 
vertrauensvollen Beziehung.  

Angenommene Gesetzmäßigkeiten  

Manche Auslegungen und Interpretationen 
von Gesetzen und/oder Alltagserfahrungen 
der Fachkräfte verfestigen sich zu ver-
meintlichen Gesetzmäßigkeiten. Damit 
entziehen sie sich der Reflexion, beeinflus-
sen sie Wahrnehmungen und schaffen ih-
rerseits Realitäten. Zu diesen Annahmen 
zählen z. B.: Doppelverfügungen sind nicht 
möglich; die Unterstützung für die Familie 
muss beendet werden, wenn das Kind her-
ausgenommen ist; die Rückkehroption ist 
immer wieder neu zu prüfen; die Beratung 
der Eltern muss vom ASD übernommen 
werden u.v.m.  

Haltungen  

„Verwirkte Elternschaft“  

In der Regel haben Eltern, deren Kinder z. 
B. in Obhut genommen werden, bereits ei-
nen vielfältigen Kanon an Jugendhilfeleis-
tungen erhalten, nicht selten über mehrere 
Jahre hinweg. Bei den Fachkräften entwi-
ckelt sich eine Haltung von „jetzt reicht's!“ 
oder „die ändern sich ja doch nicht“ hin zu 
einer inneren Verpflichtung, wenigstens 
den Kindern zu helfen. In Fachgesprächen 
kann man sich manchmal des Eindrucks 
nicht erwehren, die Fachkräfte wünschten 
sich eine „bessere“ Zukunft für das Kind, 

als sie es für das Kind in seiner Herkunfts-
familie erwarten und agieren entsprechend 
„parteilich“.  

„Schlafende Hunde weckt man nicht“  

Beispielsweise wird – gemäß der Fallerhe-
bung des DJI – in mehr als drei Viertel aller 
Pflegeverhältnisse die Aufrechterhaltung 
des Kontakts zur Herkunftsfamilie im Rah-
men der Hilfeplanung vorgesehen. Tat-
sächlich findet eine aktivierende Arbeit mit 
den leiblichen Eltern eher selten statt. 
Wenn die Eltern die Besuchskontakte nicht 
einhalten, wenn sie sich zurückziehen, 
wenn sie unsichtbar werden, scheint es 
niemanden ernsthaft zu stören. Eine aufsu-
chende, nachgehende Arbeit ist in diesen 
Fällen nicht vorgesehen. Die Angst der 
Fachdienste vor konflikthaften, arbeitsin-
tensiven, das System verstörenden Ausei-
nandersetzungen konterkarieren die Be-
strebungen um Beteiligung. Die Eltern wer-
den überwiegend „in Ruhe gelassen“.  

Hin- und hergerissen sein schadet  

Zwei Familien zu haben, wird für die Kinder 
nicht als Bereicherung, sondern als Belas-
tung interpretiert. Dabei legen neuere Stu-
dien (vgl. DJI Handbuch Pflegekinder, da-
rin Heinz Kindler u. a.) nahe, dass Kinder, 
die sich beiden Familien, der Pflegefamilie 
und der leiblichen Familie, zugehörig füh-
len, die wenigsten Verhaltensauffälligkei-
ten zeigen. „Die beste Konstellation für das 
Kind ist gegeben, wenn zwischen seinen 
beiden Familien gegenseitige Achtung 
herrscht und ein funktionierendes Arbeits-
bündnis zwischen den Familien wachsen 
kann.“ (Weiterdenken in der Pflegekinder-
hilfe, DIJUF 2015: 19)  
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Vermeidung von klaren Ansagen  

Doppelbotschaften und mangelnde Trans-
parenz im Prozess scheinen die fehlende 
Mitwirkungsbereitschaft der Eltern immer 
wieder neu zu belegen. Sie belasten Pfle-
geverhältnisse in ihren Mehr- und Unein-
deutigkeiten. Es ist nicht unüblich, Eltern 
zunächst zu einer Einwilligung in eine In-
pflegegabe zu überreden mit dem Hinweis, 
ihr Kind komme irgendwann wieder zu 
ihnen zurück und den Pflegeeltern das Ge-
genteil zu signalisieren. Diese Vorgehens-
weise soll mögliche Konflikte bereits im 
Vorfeld entschärfen und evtl. Familienge-
richtsverfahren verhindern. Sie überlässt 
eine Entscheidung der Zeit und dem 
Selbstlauf  

Anregungen zur Integration der El-
ternarbeit als Gelingensfaktor der 
Pflegekinderhilfe  

Alle Eltern, deren Kinder fremdunterge-
bracht werden, haben schwierige Aufga-
ben zu bewältigen. Sie müssen lernen, mit 
ihrer Trauer, ihrer Wut, ihrem „Versagen“ 
zu leben. Sie müssen lernen, als Eltern 
ohne Kinder in eine neue Rolle hineinzu-
wachsen. Sie müssen ihre Schuld und ihre 
Scham überwinden, um für ihre Kinder 
auch weiterhin Eltern sein zu können. Hier-
bei brauchen sie Respekt und Verständnis 
für ihre besondere Lebenssituation, Wohl-
wollen und Unterstützung. Analog der Pfle-
geelternberatung sollte Elternberatung für 
alle Eltern, deren Kinder in Pflegefamilien 
leben, zugänglich sein. Weitere Gelingens-
faktoren sind aus meiner Sicht:  

Elternberatung in den Aufgabenkanon 
der PKD aufnehmen  

Um den Einbezug der Eltern von Anfang an 
zu gewährleisten, sollte die Arbeit mit ihnen 
als ein Schlüsselprozess in die Arbeit der 
kommunalen oder freien Pflegekinder-
dienste integriert werden.  

Dabei haben die Erfahrungen beim freien 
Träger PFIFF in Hamburg gezeigt, dass es 
hilfreich sein kann, die Elternberatung per-
sonell von der Pflegeelternberatung zu ent-
koppeln, innerhalb des PKD aber sowohl 
fallspezifische als auch fallübergreifende 
Reflexions- und Beratungsgremien zu 
schaffen sowie gemeinsame kollegiale Be-
ratung, Supervision und Fortbildungen zu 
etablieren. In jedem Fall sind Aufgaben, 
Rollen und Schnittstellen der Fachkräfte 
genau zu definieren und müssen konzepti-
onelle Unterscheidungen in Form und Ziel-
richtung der Elternarbeit entwickelt und ab-
gestimmt sein.  

Die Elternberatung des PKD sollte regel-
haft schon zu einem Zeitpunkt in die Hilfe-
planung involviert werden, wenn eine In-
pflegenahme eine naheliegende Option, 
aber noch keine Faktizität ist. PKD von 
Freien Trägern brauchen zur Erfüllung die-
ser Aufgabe klare Aufgabendefinitionen 
und Kooperationsverträge.  

Einbezug der Eltern von Anfang an  

Im Rahmen von systematisch vorgeschal-
teten Klärungsprozessen sollte zunächst 
der Möglichkeit der Aktivierung elterlicher 
Ressourcen nachgegangen werden, bevor 
es zu einer Inpflegegabe des Kindes 
kommt. Dies bedeutet keinesfalls ein Spiel 
im Sinne von Versuch und Irrtum vor einem 
zeitlich offenen Entscheidungshorizont Es 
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bedeutet vielmehr, Kriterien zu erarbeiten, 
anhand derer eine Prognose bzgl. der Per-
spektive getroffen werden kann, damit eine 
zielgerichtete Zusammenarbeit mit der leib-
lichen Familie so früh wie möglich begin-
nen kann. Bedingende Voraussetzung ist 
das Bestehen von differenzierten konzep-
tionellen Überlegungen, Verfahren und 
Methoden, die Klärungsprozesse ermög-
lichen. Den Eltern sollte die Definitions-
macht über die für sie richtige Hilfe zuge-
standen werden, solange sie in der Lage 
sind, Verantwortlichkeit für das Kindeswohl 
zu übernehmen.  

Regelhaftes Clearing als Chance  

Eine Zieldefinition erleichtert die Zusam-
menarbeit mit den Eltern. Dabei geht es zu-
nächst darum, die Schnittmenge zwischen 
der von der Familie erlebten Zuschreibung 
von außen und ihrem eigenen Problem-
empfinden zu erfassen und damit eine Ba-
sis für eine mögliche Veränderung zu defi-
nieren. Solange Eltern z. B. die Schulver-
weigerung ihres Sohnes als Folge der Un-
fähigkeit der Lehrer_innen verstehen, wer-
den sie nicht bereit und in der Lage sein, 
an Strategien zur Veränderung der Situa-
tion mitzuarbeiten. Die „Schuld“ liegt au-
ßen, ist durch sie nicht veränderbar und 
provoziert Widerstand. Gelingt es hinge-
gen, den Fokus auf die Not des Kindes zu 
lenken und gemeinsam daran zu arbeiten, 
wie sie gelindert werden kann, ist der Weg 
für eine mögliche Problemreduktion ge-
schaffen.  

Für eine Zielerreichung – z. B. die Rückfüh-
rung ihres Kindes – sind von Beginn an Kri-
terien zu definieren, die mit den Eltern be-

sprochen und in erreichbare kleine Hand-
lungsschritte operationalisiert werden müs-
sen. Woran erkennen die Eltern, dass sie 
ein Ziel erreicht haben? Woran erkennt der 
ASD, dass die Eltern das Ziel erreicht ha-
ben?  

Der Familienrat  
Arbeitet die Familie mit, kann z. B. ein Fa-
milienrat am Anfang stehen. Dazu ist es 
notwendig, dass der PKD schon in die Hil-
feplanung involviert ist, wenn eine Inpflege-
gabe eine mögliche, aber keine sichere 
Option ist. Der ASD formuliert in diesem 
Verfahren seine Sicht auf die Probleme in 
der Familie als Sorge, die es zu entkräften 
gilt. Durch die Haltung, die Familie und ihre 
Unterstützer_innen als Expert_innen für 
mögliche Lösungsideen anzusprechen, 
werden vielfältige Ressourcen im sozialen 
Nahraum oder gar in der Familie selbst ak-
tiviert. In der langjährigen Erfahrung mit der 
Durchführung von Familienräten konnten in 
einer nennenswerten Anzahl von Fällen In-
pflegegaben überflüssig oder aber einver-
nehmlich – manchmal im sozialen oder fa-
miliären Nahraum – etabliert werden. Nicht 
selten fanden ältere Kinder oder Jugend-
liche durch einen Familienrat „ihren“ Platz 
bei Verwandten, Lehrer_innen oder Eltern 
von Freunden. Oder es wurden Abspra-
chen zur Unterstützung und nachhaltige, 
unkonventionelle Verabredungen außer-
halb der Jugendhilfe getroffen. Die fami-
liäre Lösung ist oft stabiler und belastbarer 
als „fremde“ Hilfen. Sie wird in einem Kon-
trakt festgehalten, ist verbindlich und wird 
gemeinsam von Zeit zu Zeit auf ihre Ange-
messenheit und Tragfähigkeit hin über-
prüft.  



Pflegekinder 2/2015 

48 

Die Netzwerkerkundung  
Mithilfe einer Netzwerkerkundung kann der 
soziale Nahraum der Familie „ausgelotet“ 
werden. Innerhalb eines begrenzten Zeit-
rahmens von ca. drei Monaten vereinbaren 
die Netzwerker_innen mit den Familien ein 
Abkommen, das den Verbleib des Kindes 
für diese Zeitdauer garantiert. Zunächst 
werden der Familie die Methoden und Ziele 
der Netzwerkerkundung erläutert, es wird 
ein gemeinsamer Zeit- und Handlungsplan 
erstellt. Mit den Methoden des Sozio-, 
Geno- und Ökogramms werden Personen 
ausfindig gemacht, die in der Vergangen-
heit für die Familie/das Kind eine unterstüt-
zende Funktion hatten. Dabei ist allein die 
Bewertung der Familie/des Kindes das Kri-
terium, mit diesen Personen Kontakt aufzu-
nehmen. In der Folge wird der/die Netz-
werkplaner/in aus dem gemeinsam Er-
arbeiteten Hypothesen über die Qualität 
von Beziehungen ableiten und Kontakt zu 
den identifizierten „Unterstützer_innen“ 
aufnehmen, mit ihnen ggf. an der Einord-
nung erlebter Zurückweisungen und un-
fruchtbarer Bemühungen um die Familie 
arbeiten und sie auf das Kind und dessen 
Bedürfnisse fokussieren. Möglicherweise 
ergibt sich aus der Netzwerkerkundung 
eine „Netzwerkpflegefamilie“ oder ein Fa-
milienrat. Doch selbst wenn sich aus den 
beschriebenen Verfahren keine familiären 
oder sozialräumlichen Lösungen ergeben: 
Sie beteiligen die Eltern umfänglich, wirken 
aktivierend und vermögen, wenn nötig, 
Übergänge in Pflegefamilien vorzubereiten 
und zu erleichtern.  

Geklärte Rollen und wertschätzende 
Haltung der Fachkräfte  

Eine akzeptierende, wertschätzende Hal-
tung der Fachkräfte ist von enormer Be-
deutung dafür, mit den Eltern in Kontakt zu 
kommen, um ihre Mitwirkung zu werben 
und sie zu gewinnen. Eine Haltung von Of-
fenheit, Transparenz und die Bereitschaft, 
sich auf die Perspektive der Eltern einzu-
lassen und ihre Deutungsmuster zu verste-
hen, findet Ausdruck in zugewandten Fach-
kräften, ausgestattet mit Zeit, Interesse und 
fachlichem Know-how. Aber auch eine auf-
gelockerte Atmosphäre, ein angenehmes 
Ambiente, das Angebot von Getränken 
oder kleinen Snacks, das Vorhalten von 
Kontakt- und Spielzimmern für die Kinder 
symbolisieren: Die Eltern sind wichtig und 
zu einer Zusammenarbeit eingeladen.  

Es gibt viele weitere Möglichkeiten, Eltern 
willkommen zu heißen, sie zur Partizipation 
aufzufordern: Gruppenarbeit mit einem fes-
ten Curriculum, Elterncafés, gemeinsame 
Freizeitaktivitäten von Pflegeeltern und 
leiblichen Eltern, spezielle Beratungsange-
bote, nutzerfreundliche Aufklärung u.a.m. 
Selbst wenn Eltern nur wenig Verantwor-
tung übernehmen können, muss der Fach-
dienst dafür Sorge tragen, dass Entschei-
dungen nicht über ihre Köpfe hinweg gefällt 
werden und sie weitestgehend an den Ent-
wicklungsfortschritten ihrer Kinder beteiligt 
werden, z. B. über telefonische Kontakte, 
Fotos, Internet etc.  

Das Verständnis für die Lebenssituation 
der Eltern ist andererseits begrenzt durch 
einen klaren, transparenten Standpunkt 
der Fachkraft an der Seite des Kindes. Das 
Kind mit seinen Bedürfnissen steht im Mit-
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telpunkt, für sein Wohl muss Sorge getra-
gen werden. Die Familie erhält ein Höchst-
maß an Unterstützung, u. a. auch darin, 
sich mit Emotionen wie Scham, Kränkung, 
Trauer, Wut, Angst auseinanderzusetzen. 
Diese professionelle Unterstützung kann 
auch darin bestehen, eine Trennung zu avi-
sieren und an der Akzeptanz zu arbeiten, 
dass das Kind fortan in einer Pflegefamilie 
lebt. Ist dieser Entscheidung ein intensiver 
Klärungsprozess vorausgegangen, ist sie 
bereits gut vorbereitet und manchmal so-
gar einvernehmlich getroffen.  

Wichtig ist, dass die Eltern eine eigene An-
sprechperson haben und die Koopera-
tions- und Kommunikationswege – vor al-
lem und speziell, was die Vertraulichkeit 
betrifft – von vornherein eindeutig geklärt 
werden. Es empfiehlt sich, Vereinbarungen 
in Form von Kontrakten zu treffen. Insbe-
sondere was eine evtl. Rückkehroption be-
trifft, ist auf eine eindeutige, verständliche 
Sprache zu achten.  

Zusammenarbeit  

Die Elternarbeit ist nur wirksam, wenn alle 
Beteiligten transparent und offen zusam-
menarbeiten. Dabei ist insbesondere der 
Transfer zwischen Pflegefamilienberatung 
und Elternberatung von Bedeutung sowie 
die klare Rollendefinition und Schnittstel-
lenbeschreibung zum ASD. Versteckte 
Botschaften und/oder Aufträge müssen 
weitestgehend vermieden werden.  

Je mehr Beteiligte, desto anspruchsvoller 
ist die Koordination der Hilfe. Der Dienst, 
der zuständig ist für die Prozesssteuerung 
und die Hilfeplanung, der Entscheidungen 
trifft und die oft sehr komplexe Hilfeform ko-

ordiniert, sollte weder Eltern noch Pflege-
eltern beraten. Wenn es gelingt, aus den 
vielfältigen Perspektiven ein Mehr an Er-
kenntnis und ein tieferes Verständnis für 
die Situation und die beteiligten Menschen 
zu entwickeln, dann ist die Wahrscheinlich-
keit eines „blinden Flecks“, der die Eltern 
ausblendet, deutlich reduziert, dann haben 
sich die Entwicklungsbedingungen für das 
Kind in seiner Pflegefamilie maßgeblich 
verbessert.  

Alexandra Szylowicki 
Kompetenz-Zentrum Pflegekinder e.V., 
Berlin  
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Vielfalt in der Vollzeitpflege – ein neues Thema?  

Von Anke Kuhls & Wolfgang Schröer 

 

Freilich, wer den Alltag von Pflegefamilien 
und des Pflegekinderwesens kennt, wird 
keineswegs zu dem Schluss kommen, 
dass Vielfalt ein neues Thema für die Voll-
zeitpflege ist. Die generelle Forderung, die 
heute mit Diskussionen um Vielfalt und In-
klusion einhergeht, ist bereits ein fach-
liches Grundanliegen der Vollzeitpflege: Es 
geht darum, die Potenziale jedes einzelnen 
Kindes oder Jugendlichen zu stärken und 
z.B. Bildungsgelegenheiten ausgehend 
von der alltäglichen Lebensbewältigung 
der Kinder und Jugendlichen in ihrer jewei-
ligen Lebenskonstellation zu schaffen. Der 
Sozialpädagoge Rudolf Leiprecht (2008) 
spricht in diesem Zusammenhang z.B. von 
der einzunehmenden Perspektive der „sub-
jektiven Möglichkeitsräume“. Ausgangs-
punkt pädagogischen Handelns ist damit 
die Vielfalt und die Ambivalenzen der kör-
perlichen, sozialen und kulturellen Selbst- 
wie Fremdbestimmungen (ebd.) der Kinder 
und Jugendlichen. Oder um es noch einmal 
anders zu formulieren: Es gilt alltäglich 
neue ‚Anker der Erreichbarkeit‘ (Böhnisch 
2012) mit den Kindern und Jugendlichen in 
ihrer jeweils unterschiedlichen Bewälti-
gungslage zu schaffen. 

Warum soll also trotzdem in diesem Beitrag 
über Vielfalt gesprochen werden, wenn die 
Perspektive eigentlich nur ein fachliches 
Grundanliegen der Vollzeitpflege betont? 
Es sind zwei Punkte, auf die wir im Folgen-
den aufmerksam machen wollen und die in 
den kommenden Jahren in der Diskussion 

der Kinder- und Jugendhilfe eine größere 
Rolle spielen könnten: 

 Erstens werden die Rechte der Kinder 
und Jugendlichen in den Mittelpunkt ge-
rückt und die Vorstellungen von Bildung, 
Erziehung und Sorge sowie Schutz und 
Beteiligung daran orientiert. Grundlage 
sind die UN-Konventionen, vor allem die 
UN-Kinderrechtekonvention und die 
UN-Konvention für Menschen mit Behin-
derungen und Beeinträchtigungen.  

 Zweitens verändern die Diskussionen 
um Vielfalt den Blick auf soziale Be-
nachteiligung. Es wird danach gefragt, 
wie aus Vielfalt soziale Benachteiligung 
wird. Genauer ausgedrückt: Warum be-
stimmte Unterschiede – z.B. eine kör-
perliche Beeinträchtigung oder die eth-
nische Zugehörigkeit – immer noch zu 
einer sozialen Benachteiligung führen.  

Recht des Kindes auf Bildung, 
soziale Teilhabe und persönliche 
Entfaltung 

Zunächst wird vermutlich auch niemand wi-
dersprechen, dass auch die Rechte von 
Kindern und Jugendlichen der Ausgangs-
punkt der Vollzeitpflege sind. Dennoch er-
scheint es wichtig, sich dieser Perspektive 
noch einmal zu vergewissern. Wichtig er-
scheint es deshalb, da es nicht nur um ei-
nen Schutzauftrag geht oder den Ausgleich 
von Defiziten in den familialen Erziehungs-
konstellationen. Im Vordergrund steht das 
Recht aller Kinder und Jugendlichen auf 
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Bildung, soziale Teilhabe und persönliche 
Entfaltung.  

So ist z.B. mit der UN-Konvention für die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen 
und ihrer Ratifizierung in Deutschland die 
Teilhabe von allen Kindern und Jugend-
lichen an den Regeleinrichtungen der Bil-
dungs- und Erziehungsinfrastruktur poli-
tisch bindend. In Artikel 24 der Konvention 
heißt es zur Gestaltung des Bildungswe-
sens: „Die Vertragsstaaten anerkennen 
das Recht von Menschen mit Behinderun-
gen auf Bildung. Um dieses Recht ohne 
Diskriminierung und auf der Grundlage der 
Chancengleichheit zu verwirklichen, ge-
währleisten die Vertragsstaaten ein inte-
gratives Bildungssystem auf allen Ebenen 
und lebenslanges Lernen mit dem Ziel, a) 
die menschlichen Möglichkeiten sowie das 
Bewusstsein der Würde und das Selbst-
wertgefühl des Menschen voll zur Entfal-
tung zu bringen und die Achtung vor den 
Menschenrechten, den Grundfreiheiten 
und der menschlichen Vielfalt zu stärken; 
b) Menschen mit Behinderungen ihre Per-
sönlichkeit, ihre Begabungen und ihre Kre-
ativität sowie ihre geistigen und körper-
lichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung brin-
gen zu lassen; c) Menschen mit Behinde-
rungen zur wirklichen Teilhabe an einer 
freien Gesellschaft zu befähigen.“ 

Dieser Anspruch öffnet den Blick auch da-
rauf, inwieweit z.B. das Recht auf Bildung 
und die Förderung der Bildungsbiographie 
– auch über das 18te Lebensjahr hinaus – 
in der Vollzeitpflege umfassend Berück-
sichtigung finden wird. So wissen wir aus 
internationalen Studien, dass Kinder und 
Jugendliche, die in Pflegefamilien auf-
wachsen, in ihren Bildungschancen häufig 

benachteiligt werden sowie Bildungsab-
schlüsse mitunter erst im jungen Erwach-
senenalter erwerben (Courtney u.a. 2011), 
– also dann, wenn sie mitunter keine Unter-
stützung durch die Kinder- und Jugendhilfe 
mehr erhalten. Auch das Recht auf Teil-
nahme an den Regeleinrichtungen des Bil-
dungs- und Erziehungswesens fordert die 
Vollzeitpflege heraus, intensiver in den 
Kommunen z.B. die Kooperationen mit 
Schulen und anderen Angeboten zu su-
chen und auch dort die Rechte der Kinder 
und Jugendlichen einzufordern. 

Vielfalt – ein neuer Blick auf soziale 
Benachteiligung 

Aus den bisherigen Ausführungen ergibt 
sich der zweite Punkt: Die Perspektive der 
Vielfalt verändert den Blick auf soziale Be-
nachteiligung und Unterstützung. Es ist da-
mit eine zweifache Kritik an den bisherigen 
Vorstellungen gemeint: Erstens wird die 
Unterscheidung zwischen „Normalen“ und 
„Anderen“ grundsätzlich hinterfragt. Zwei-
tens – damit zusammenhängend – wird die 
Zuweisung von Kindern und Jugendlichen, 
die die Ansprüche an „Normalität“ nicht er-
füllen, in gesonderte Bildungs- und Unter-
stützungseinrichtungen kritisiert.  

Die Benachteiligung wird entsprechend 
nicht mehr an dem Kind und Jugendlichen 
als eine Eigenschaft festgemacht, sondern 
den sozialen Konstellationen und Organi-
sationen zugeschrieben, die sie benachtei-
ligen. Der Blick richtet sich damit auf so-
ziale Zugangsverwehrungen, die z. B. Kin-
der und Jugendliche in ihrem Recht auf Bil-
dung, soziale Teilhabe und persönliche 
Entfaltung in bestimmten Lebenskonstella-
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tionen betreffen. Denn soziale Benachteili-
gung liegt dann vor, wenn „die Möglichkei-
ten des Zugangs zu allgemein verfügbaren 
und erstrebenswerten sozialen Gütern 
und/oder zu sozialen Positionen […] dauer-
hafte Einschränkungen erfahren und 
dadurch Lebenschancen der betroffenen 
Individuen und Gruppen […] beeinträchtigt“ 
werden (Kreckel 2001, S. 888). 

Aus dieser Perspektive ist man nicht be-
nachteiligt, sondern man wird behindert 
(vgl. Cloerkes 2003): Es steht dann nicht 
mehr der ethnische Unterschied, die inter-
kulturelle Besonderheit, die Behinderung 
oder Differenz zwischen den Geschlech-
tern im Vordergrund der Betrachtung. Die 
Vielfalt an sich als Strukturelement von 
Kindheit und Jugend in der heutigen Ge-
sellschaft wird zum Ausgangspunkt.  

Es wird damit, zuerst nach den individuel-
len Möglichkeiten des Kindes und Jugend-
lichen und seinen sozialen Teilhabeformen 
im Aufwachsen gefragt – familiale Konstel-
lationen, organisationale Zuständigkeiten, 
Teilhabemöglichkeiten in der Schule, im 
Stadtteil, Berufschancen – und dann erst 
danach, wie darin Unterschiede und per-
sönliche Eigenschaften relevant werden. 
Dies bedeutet nun nicht, dass Beeinträch-
tigungen, unterschiedliche Herkünfte, Posi-
tionierungen oder Zugehörigkeiten geleug-
net werden, sie werden vielmehr in ihren 
sozialen Konstellationen betrachtet. Im Er-
gebnis steht die Frage, wie in unserer Ge-
sellschaft und in unseren Bildungsorgani-
sationen sowie in der Kinder- und Jugend-
hilfe aus sozialen Unterschieden soziale 
Benachteiligungen werden.  

                                                           

1 In Niedersachsen waren es im selben Jahr 17 %. 

Es stellt sich damit auch die Frage, wie es 
in der Organisation der Vollzeitpflege einen 
Unterschied macht, ob z.B. ein Migrations-
kontext vorliegt oder jemand eine Beein-
trächtigung hat: Eine Untersuchung zu 
Pflegekindern in Rheinland-Pfalz (LVR, 
2012) zeigt, dass im Jahr 2010 ca. 15% 
(2007: 12%) der dortigen Pflegekinder1 ei-
nen Migrationshintergrund aufweisen. 
Demgegenüber stand ein Pool an Pflegeel-
tern mit entsprechender Herkunft von ca. 
8% (2007: 4%). Unabhängig von diesen er-
hobenen Daten besteht bekanntermaßen 
ein bundesweiter Mangel an Pflegestellen. 
D.h. hier ist eine zusätzliche Verschärfung 
des Bedarfes an Pflegefamilien vorhanden 
– soweit man auch hier von einer Gleich-
verteilung ausgehen will. Erste Ergebnisse 
unserer Studie über Migration und Vollzeit-
pflege weisen in eine ähnliche Richtung, 
junge Flüchtlinge finden sich z.B. kaum in 
der Vollzeitpflege. Zudem werden die Pfle-
geformen – soweit ein Migrationshinter-
grund vorliegt – (Kuhls 2015) nicht in der 
Breite genutzt, wie in den Konstellationen, 
wenn kein Verweis auf Migration genannt 
wird. 

Ein kurzer Ausblick: Vielfalt von 
Kindern und Jugendlichen in der 
Vollzeitpflege 

Die Diskussionen um Vielfalt und Inklusion 
fordern die Vollzeitpflege heraus: Wie kön-
nen die Rechte auf Bildung, soziale Teil-
habe und persönliche Entfaltung von Kin-
dern und Jugendlichen gestärkt werden. 
Dabei ist der Fokus auch auf die Bildungs-
karriere und die sozialen Teilhabechancen 
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nach der Vollzeitpflege zu richten. Welche 
Erfahrungen machen – sog. care leaver – 
in der Lebensphase des jungen Erwachse-
nenalters, in der sich die Bildungs- und Be-
rufsperspektiven häufig erst entscheiden 
und jeder und jede auf ganz unterschied-
liche soziale und emotionale Unterstüt-
zungsnetzwerke angewiesen ist. Zudem 
gilt es zu hinterfragen, welche Zuschrei-
bungen, Erfahrungen, Merkmale (z.B. Mi-
gration, Beeinträchtigungen, Behinderung) 
einen Unterschied in der Vollzeitpflege 
ausmachen. Gibt es ein geheimes oder 
auch offenes „Curriculum“ bzw. Bild vom 
Kind oder von Schutz und Förderung, das 
die Vollzeitpflege mitorganisiert? Wie wer-
den die sozialen Teilhabechancen dadurch 
mitgestaltet?  
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Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII 

von Benjamin Raabe, Volljurist 

 

A. Einleitung  

Junge Menschen, die seelisch behindert 
sind oder von einer solchen Behinderung 
bedroht sind, haben einen Anspruch auf 
passgenaue Hilfen und Unterstützung vom 
Jugendamt. Hiermit soll sichergestellt wer-
den, dass die Defizite kompensiert und die 
jungen Menschen in die Gesellschaft inte-
griert werden. Die jungen Menschen haben 
einen Anspruch auf Eingliederung.  

Diese auf § 35 a SGB VIII gestützten Hilfen 
stellen in mehrfacher Hinsicht etwas Be-
sonderes dar. Der Gesetzgeber hat bei der 
Eingliederungshilfe für junge Menschen die 
kleine Lösung gewählt und die Regelungen 
für diese Behinderungsart ins Kinder- und 
Jugendhilferecht aufgenommen, während 
sich die Regelungen zur geistigen und kör-
perlichen Behinderung – wie bei den Er-
wachsenen – im SGB XII finden. Die Rege-
lungen im Kinder- und Jugendhilferecht 
sind im Bezug auf die Kostenbeteiligung 
und auf das Verwaltungsverfahren (Hilfe-
planverfahren) für die jungen seelisch be-
hinderten Menschen wesentlich günstiger 
als die Regelungen für die übrigen Behin-
derten.  

Gleichzeitig ist der § 35 a SGB VIII im Ju-
gendhilferecht ein Exot. Neben den jugend-
hilferechtliche Regelungen gelten für die 
Hilfen aber auch zahlreiche Vorschriften 
aus dem Rehabilitationsrecht und aus dem 
SGB XII, auf das gerade bezüglich der 
Rechtsfolgen verwiesen wird. Hierdurch 
kommen die seelisch behinderten jungen 

Menschen in den Genuss der für sie güns-
tigen Verfahrensregelungen des Rehabili-
tationrechts.  

So hat das Eingliederungshilferecht von 
jungen Menschen mit (drohender) seeli-
scher Behinderung eine Sonderstellung in 
beiden Regelungssystemen. Der junge 
Mensch selber und nicht wie bei den Hilfen 
zur Erziehung seine Eltern hat einen An-
spruch auf eine notwendige und angemes-
sene Hilfe, wenn die Voraussetzungen des 
§ 35 a SGB VIII vorliegen.  

B. Voraussetzungen des § 35 a 
SGB VIII 

Zunächst gilt es die Voraussetzungen des 
§ 35 a SGB VIII näher zu betrachten.  

Dieser normiert für Kinder und Jugendliche 
einen Anspruch auf Eingliederungshilfe, 
wenn  

a. ihre seelische Gesundheit mit hoher 
Wahrscheinlichkeit länger als sechs Mo-
nate von dem für ihr Lebensalter typi-
schen Zustand abweicht und 

b. daher ihre Teilhabe am Leben in der Ge-
sellschaft beeinträchtigt ist oder eine 
solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.  

Der Anspruch auf Eingliederungshilfe setzt 
also nicht nur eine Abweichung der seeli-
schen Gesundheit, sondern darüber hin-
aus auch die Beeinträchtigung der Teil-
habe am Leben der Gesellschaft voraus. 
Der Norm ist der sogenannte zweigliedrige 
Behindertenbegriff zu Grunde gelegt, der 
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sich von der Grundstruktur her im ge-
samten Rehabilitationsrecht findet, insbe-
sondere in § 2 SGB IX. Wird über die Dauer 
der seelischen Störung eine Abgrenzung 
zur kurzfristigen Krankheit vorgenommen, 
soll über die Teilhabebeeinträchtigung der 
Personenkreis auf die Menschen be-
schränkt werden, die durch ihre Krankheit 
gesellschaftlich erheblich benachteiligt 
sind.  

1. Abweichung von der alterstypischen 
Gesundheit § 35 a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
SGB VIII 

Voraussetzung ist zunächst die Abwei-
chung der seelischen Gesundheit von dem 
für das Lebensalter typischen Zustand für 
die Dauer von mehr als sechs Monaten.  

Vorübergehende seelische Störungen wer-
den hier nicht erfasst. Über die Dauer findet 
hier eine Abgrenzung zu den akuten Er-
krankungen statt, deren Behandlung regel-
mäßig durch die Krankenkassen bzw. 
durch die privaten Krankenversicherungen 
abgedeckt ist. Der Zeitraum von sechs Mo-
naten ist sozialrechtlich gesetzt (Stähr in 
SGB VIII Rz. 11). Die Vorschrift stellt auf 
eine Prognose ab, verlangt aber eine hohe 
Wahrscheinlichkeit. Die sechsmonatige 
Mindestdauer entspricht im Übrigen der 
Mindestdauer, den die Internationale Klas-
sifikation psychischer Störungen (ICD 10) 
für die meisten seelischen Störungen auf-
genommen hat.  

Ob nun eine Abweichung gegeben ist, ist 
von einem Arzt oder einem Psychothera-
peuten anhand der im ICD 10 erfassten 
Klassifikation psychischer Störungen fest-
zulegen. Dies hat der Gesetzgeber in § 35 
a Abs 1 a Satz 2 SGB VIII festgelegt und 

sich damit von der früheren Anbindung an 
die Eingliederungsverordnung verabschie-
det. Im Gegensatz zur Eingliederungsver-
ordnung enthält die ICD 10 spezielle Kate-
gorien für Krankheitsbilder, die im Kinder- 
und Jugendalter typischerweise auftreten. 
Eine Diagnostik anhand der DSM IV (diag-
nostischer und statistischer Leitfaden für 
psychische Störungen) allein reicht nicht 
aus, um eine Abweichung der seelischen 
Gesundheit zu begründen (Wiesner in § 35 
a Rz. 13 a). Unter den psychischen Störun-
gen werden insbesondere Suchtkrankhei-
ten, Schizophrenie, aktive Störungen/Psy-
chosen, Persönlichkeitsstörungen, emotio-
nale Störungen im Kindesalter, Anpas-
sungsstörungen und depressive Reak-
tionen gefasst. Aber auch ADHS und Teil-
leistungsstörungen wie LRS und Dyskalku-
lie gehören zum Katalog des ICD 10.  

Für das Vorliegen der Voraussetzungen 
des § 35 a I Nr. 1 SGB VIII reicht es aus, 
wenn das Kind und/oder der/die Jugend-
liche von der seelischen Störung bedroht 
ist („mit hoher Wahrscheinlichkeit“). Von ei-
ner seelischen Störung bedroht sind Kinder 
und Jugendliche, bei denen eine seelische 
Behinderung als Folge seelischer Störun-
gen noch nicht vorliegt, der Eintritt der see-
lischen Behinderung aber nach allgemei-
ner ärztlicher oder sonstiger fachlicher Er-
kenntnis mit hoher Wahrscheinlichkeit zu 
erwarten ist (BVerwG FEVS 49, 487). Der 
15. Senat des OVG Schleswig-Holstein 
geht in seiner oben zitierten Entscheidung 
davon aus, dass eine Prognoseentschei-
dung hinsichtlich des Eintritts der Behinde-
rung von weit mehr als 50 % ausreicht.  
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2. Beeinträchtigung der Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben 

Gem. § 35 a I Nr. 2 muss der atypische Ge-
sundheitszustand dazu führen, dass der 
junge Mensch in seiner Teilhabe am Leben 
in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder 
dass eine solche Beeinträchtigung droht.  

Unter Teilhabe wird im Sinne der oben ge-
nannten Vorschrift die aktive und selbstbe-
stimmte Gestaltung des gesellschaftlichen 
Lebens verstanden (Stähler / Wimmer, 
NZS 2002, 570; VG Sigmaringen JAmt 
2005, 246, 247). Die Teilhabe am Leben in 
der Gesellschaft ist beeinträchtigt, wenn 
dem jungen Menschen das Leben in der 
Gesellschaft in sozialer, schulischer oder 
beruflicher Hinsicht erschwert ist, mithin die 
Integrationsfähigkeit beeinträchtigt ist (Ver-
dong in Kunkel § 35 a Rz. 19). Hierfür ist es 
ausreichend, wenn sich die Störung in ei-
nem der relevanten Lebensbereiche aus-
wirkt (Kunkel JAmt 2007, 17; Wiesner § 35 
a Rz. 19, so auch Oberverwaltungsgericht 
für das Land Nordrhein-Westfalen, Be-
schluss vom 19. November 2014 – 12 B 
1243/14 –, juris für den Integrationshelfer). 
Es verbietet sich jedoch eine schematische 
Lösung. Die Teilhabe ist auch anhand der 
altersgemäßen Entwicklungsaufgaben mit 
Inhalten zu füllen. Bei der Beurteilung der 
Teilhabebeeinträchtigung spielen die Be-
ziehungen zu Familienangehörigen, 
Gleichaltrigen und Erwachsenen außer-
halb der Familie eine große Rolle. Dane-
ben findet die Bewältigung von sozialen Si-
tuationen (allgemein Selbständigkeit, le-
benspraktische Fähigkeiten, persönliche 
Hygiene und Ordnung) Berücksichtigung. 
Weiterhin spielt die schulische und beruf-
liche Anpassung eine große Rolle. Letztlich 

misst sich die Integration aber auch an den 
Interessen und Freizeitaktivitäten des jun-
gen Menschen.  

Die durch die gesundheitliche Abweichung 
hervorgerufene Störung muss unmittelbar 
dazu führen, dass sich der Betroffene aus 
der Gemeinschaft zurückzieht oder dies zu 
befürchten ist. Die Beeinträchtigung der 
Fähigkeit zur Teilhabe am Leben in der Ge-
sellschaft wird bei Teilleistungen nach der 
Intensität der Auswirkungen der seelischen 
Störung abgegrenzt. Es wird gefragt, ob die 
seelische Störung so intensiv ist, dass sie 
über bloße Schulprobleme und Schul-
ängste, die andere Kinder teilen, in behin-
derungsrelevanter Weise hinausgeht, z.B. 
zu einer auf Versagensängsten beruhen-
den Schulphobie, einer totalen Lern- und 
Schulverweigerung, zum Rückzug aus je-
dem sozialen Kontakt und der Vereinze-
lung in der Schule geführt hat bzw. zu füh-
ren droht (VG Braunschweig Urteil vom 
13.10.2005; 3 A 78/05; BVerwG FEVS 49, 
487 ff). Hierbei lehnt sich die Entscheidung 
an den einheitlichen Behinderungsbegriff 
des § 2 SGB IX und des § 35 a SGB VIII 
an. Dieser Behinderungsbegriff orientiert 
sich nicht mehr an wirklichen oder ver-
meintlichen Defiziten, sondern rückt das 
Ziel der Teilhabe an verschiedenen Le-
bensbereichen in den Vordergrund (BT- 
DRS. 14/5074, S. 98).  

C. Rechtsfolgen, Hilfen und 
Auswahlermessen 

Wenn die Voraussetzungen des § 35 a 
SGB VIII vorliegen, der junge Mensch see-
lisch behindert ist oder von einer solchen 
Behinderung bedroht ist, hat er einen An-
spruch auf die Eingliederungshilfen, die 
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notwendig und geeignet sind, diese Defi-
zite zu überwinden oder zu lindern. An-
spruchsberechtigt sind die Kinder bzw. Ju-
gendlichen selber. Die Auswahl der geeig-
neten und notwendigen Hilfe steht im 
pflichtgemäßen Ermessen des Jugendam-
tes. 

1. Hilfearten 

Als Hilfen kommen die in § 35 a II SGB VIII 
genannten Formen je nach Bedarf im Ein-
zelfall in Betracht:  

 in ambulanter Form, 

 in Tageseinrichtungen für Kinder oder in 
anderen teilstationären Einrichtungen, 

 durch geeignete Pflegepersonen, 

 in Einrichtungen über Tag und Nacht so-
wie in sonstigen betreuten Wohnformen. 

Aufgaben und Ziele der Hilfe, die Bestim-
mung des Personenkreises sowie die Art 
der Leistungen richten sich nach § 53 Abs. 
3 und 4 Satz 1, den § 54 bis 57 SGB XII 
soweit diese Bestimmungen auf seelisch 
behinderte oder von einer solchen Behin-
derung bedrohte Personen Anwendung fin-
den. Über die vorgenannte Verweisung auf 
das SGB XII erfolgt eine weitgehende An-
gleichung der Regelungen für junge see-
lisch behinderte Menschen an die Regelun-
gen für alle übrigen behinderten Men-
schen. Es wird klar, dass es sich beim An-
spruch auf Eingliederungshilfe nach § 35 a 
SGB VIII um einen Teil des Rehabilitations-
rechts handelt. Es findet nämlich dann im 
SGB XII ein weiterer Verweis auf das 
neunte Sozialgesetzbuch, das die Rehabi-
litation und Teilhabe behinderter Men-
schen regelt. Das Jugendamt ist gem. § 6 

Abs. 1 Nr. 6 SGB IX daher auch folgerichtig 
Rehabilitationsträger.  

Der Formenkatalog in § 35 a Abs. 2 SGB 
VIII erfährt durch den Verweis in Abs. 3 auf 
§ 57 SGB XII, der wiederum auf § 17 Abs. 
2 bis 4 SGB IX sowie die Budgetverord-
nung verweist, eine Erweiterung auf das 
persönliche Budget (Vondung § 35 a SGB 
VIII). Hierbei handelt es sich um eine Geld-
leistung, die so beschaffen sein muss, dass 
eine Deckung des Bedarfs unter Beach-
tung des Wirtschaftlichkeitsgrundsatzes 
möglich ist. Auf das persönliche Budget 
gem. § 17 SGB IX besteht ein Anspruch, 
§ 159 Abs. 5 SGB IX.  

Dem Jugendamt steht bei seiner Entschei-
dung insbesondere über die geeignete und 
notwendige Therapiemaßnahme ein Beur-
teilungsspielraum zu, der nur einer einge-
schränkten verwaltungsgerichtlichen Kon-
trolle unterliegt (BVerwGE 109, 55; Wies-
ner § 35 a Rz. 31). Das Jugendamt kann 
eine weniger aufwändige Hilfe wählen, 
wenn diese notwendig aber eben auch ge-
eignet ist, den Bedarf zu decken (z.B. Inte-
grationshelfer statt Privatschule (Thüringer 
Oberverwaltungsgericht, Beschluss vom 
19. November 2014 – 3 EO 676/14 –, juris) 

2. Schulbegleitende Maßnahmen 

Für Schülerinnen und Schüler ist insbeson-
dere auch § 54 I Nr. 1 und 2 SGB XII rele-
vant. Es sind ausdrücklich Hilfen zu einer 
angemessenen Schulbildung im Rahmen 
der Schulpflicht aus allen Schulen aber 
auch zur Ausbildung für einen angemesse-
nen Besuch benannt.  

Umfasst werden  

 heilpädagogische Leistungen, wenn sie 
erforderlich und geeignet sind, den 
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Schulbesuch im Rahmen der allgemei-
nen Schulpflicht zu ermöglichen oder zu 
erleichtern.  

 Maßnahmen zur Schulbildung, wenn sie 
erforderlich sind, den Schulbesuch im 
Rahmen der allgemeinen Schulpflicht zu 
ermöglichen und geeignet sind, die üb-
licherweise erreichbare Bildung zu er-
möglichen. Hierzu gehören z.B. die Un-
terstützung im Unterricht, Fahrtkosten 
für die Zurücklegung des Weges zur 
Schule oder Aufwendungen für einen In-
tegrationshelfer (Voelzke, SGB X § 54 
Rz. 44 mwN.). Hierbei kann auch dann 
ein Integrationshelfer eingesetzt wer-
den, wenn dieser den Besuch einer all-
gemein bildenden Schule ermöglicht, in-
sofern muss sich der junge Mensch 
nicht auf die Förderschule verweisen 
lassen (BVerwG ZfJ 2005, 482). Unter 
§ 54 Abs. 1 Nr. 1 SGB XII wird man auch 
Nachhilfeunterricht und vor allem ge-
zielte Behandlung von Legasthenie und 
Dyskalkulie in Spezialeinrichtungen fas-
sen können. Hierzu gehört auch die in-
tegrierte Lerntherapie.  

 Hilfen zum Besuch von weiterführenden 
Schulen. 

Auch der Besuch einer Privatschule oder 
eines speziellen Internats ist eine Hilfe im 
Sinne von § 35 a SGB VIII. Zwar ist der Be-
such einer Privatschule weder in § 35 a 
SGB VIII aufgeführt noch ergibt er sich aus 
§§ 54, 55 SGB XII. Dabei ist aber zu be-
rücksichtigen, dass nach ständiger Recht-
sprechung des Bundesverwaltungsge-
richts (u.a. BVerwGE 25, 28 ff.) die dort in 
den vorgenannten Vorschriften aufgeführ-
ten Hilfen nicht abschließend sind. Wichtig 
ist insoweit lediglich, dass § 54 I Nr. 1 SGB 

XII die Hilfen zur angemessenen Schulbil-
dung anführt. Zur Erreichung des Ziels der 
Eingliederungshilfe können auch andere 
nicht ausdrücklich genannte Maßnahmen 
ergriffen werden, soweit diese geeignet 
und erforderlich sind, die dem jungen Men-
schen drohende Behinderung zu verhüten 
und die bereits eingetretenen Störungen zu 
beseitigen oder zu mildern. Hierzu gehört 
auch der Besuch einer Privatschule oder 
eines Internats (VG Aachen ZfJ 2005, 328, 
329; VG Minden – 7 L 831/02; VG Dessau 
Zeitschrift für das Fürsorgewesen 2003, 
132 ff).  

D. Nachrang der Eingliederungs-
hilfe  

Gem. § 10 I 1 SGB VIII bleiben die Ver-
pflichtungen anderer, insbesondere der 
Träger anderer Sozialleistungen und der 
Schulen, unberührt. Insofern sind Leistun-
gen der Jugendhilfe mit Blick auf die Leis-
tungsverpflichtung anderer nachrangig 
(Bieritz – Harder in Hauck, § 10 Rz. 8). Der 
Nachrang gegenüber der Selbsthilfe und 
den Leistungen anderer gehört zu den 
Strukturprinzipien der öffentlichen Für-
sorge. Der Nachranggrundsatz kommt erst 
dann zum Tragen, wenn tatsächlich für 
eine Leistung zwei Träger zuständig wä-
ren, hier also die Schulverwaltung und das 
Jugendamt (Meysen 2003, S. 53, 55). 
Durch die Schnittmenge in der gesetz-
lichen Aufgabenzuweisung und die Nach-
rangigkeit der Leistungen nach dem SGB 
VIII ergibt sich zwischen den konkret be-
troffenen Trägern der öffentlichen Jugend-
hilfe und der Schulverwaltung kein Rechts-
verhältnis mit korrelierenden Pflichten. Bei 
§ 10 SGB VIII handelt es sich um eine reine 



Pflegekinder 2/2015 

59 

Kollisionsnorm (Meysen 2003, S. 53, 55). 
Unabhängig von der Frage des allgemei-
nen Verhältnisses dieser beiden Normbe-
reiche zueinander muss auch berücksich-
tigt werden, dass die Schule sich zwar nicht 
nur auf die Vermittlung des Wissens be-
schränkt, sie ist andererseits aber Teil des 
Bildungswesens und nicht Teil der sozialen 
Infrastruktur. Sie kann also mit ihren eige-
nen pädagogischen Mitteln nicht Aufgaben 
erfüllen, die als soziale Aufgaben im Sinne 
von § 1 SGB I anzusehen sind (Mrozynski, 
ZfJ 2000, 251). Im Gegensatz zum Sozial-
recht hält das Schulrecht keine subjektiven 
Rechte auf bestimmte Förderungen durch 
den Staat vor. Aus Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG 
ergeben sich für die behinderten Menschen 
Schutz- und Fürsorgepflichten des Staates 
aber keine Leistungsansprüche (BVerwG 
ua.; hierzu näher Marwege RdJB 2009, 
229, 231).  

Konkret heißt dies, dass die Jugendhil-
femaßnahme nur dann bei Vorliegen der 
übrigen Voraussetzungen des § 35 a SGB 
VIII abgelehnt werden kann, wenn die 
Schulverwaltung den angestrebten Förder-
bedarf tatsächlich decken kann und dies 
auch tut. Verfügt die Schule nicht über ent-
sprechende Mittel, können die Jugendhilfe-
träger nicht mit Verweis auf die Pflicht der 
Schule verweigern (VGH Mannheim FEVS 
51, 2000, 471, 475; VG Düsseldorf ZfJ 
2001, 196; VG Dessau ZFSH/SGB 2002, 
93, 98; Bieritz – Harder § 10 Rz. 9; BverwG, 
Urteil vom 29.04.2005, 5 C 20/04). „Ein be-
hinderter Schüler muss sich in Anwendung 
des Nachranggrundsatzes aus § 10 Abs 1 
S 1 SGB VIII nur dann auf das öffentliche 
Schulsystem verweisen lassen, wenn nach 
den konkreten Umständen des Einzelfalls 

im öffentlichen Schulwesen eine bedarfs-
deckende Hilfe in rechtlicher und tatsäch-
licher Hinsicht auch zur Verfügung steht, d. 
h. präsent ist“ (Oberverwaltungsgericht für 
das Land Nordrhein-Westfalen, Beschluss 
vom 15. Oktober 2014 – 12 A 1350/14 –, 
juris). Das Verwaltungsgericht Oldenburg 
hat am 18.03.2004 – 12 B 2634/03 sogar 
entschieden, dass der Jugendhilfeträger 
selbst dann tätig werden muss, wenn ein 
Antrag auf Feststellung der sonderpädago-
gischen Förderung bereits gestellt und das 
Verfahren durchgeführt, aber eben noch 
nicht abgeschlossen ist. Um es deutlicher 
zu sagen: Liegen die Voraussetzungen des 
§ 35 a SGB VIII vor, muss der Staat Hilfe 
gewähren, wenn dies die Schule nicht leis-
tet oder leisten kann, muss das Jugendamt 
den Anspruch erfüllen.  

Dies bedeutet im Weiteren auch, dass der 
Jugendhilfeträger die jungen Menschen 
oder ihre Erziehungsberechtigten nicht auf 
eine (gerichtliche) Durchsetzung ihrer de-
ckungsgleichen Ansprüche gegenüber der 
Schulverwaltung verweisen darf (Vondung 
in LPK – SGB VIII, § 10 Rz. 34; Meysen 
2003, S.56). Dies auch deshalb, weil im 
Schulrecht in Berlin zwar ein Anspruch nor-
miert ist, dieser aber erst über den Antrag 
auf Feststellung eines sonderpädago-
gischen Förderbedarfs realisiert werden 
kann, der im Zweifel einige Zeit in An-
spruch nimmt. Zwar setzt die Bewilligung 
der Hilfen nach § 35 a SGB VIII auch einen 
Antrag voraus (u.a. BverwG Urteil vom 
11.08.2005, 5 C 18/04). Dieser ist aber an 
keine Form gebunden, das Verfahren ist 
regelmäßig schneller zu bewerkstelligen. 
Es gilt hier die dreiwöchige Bearbeitungs-
frist des § 14 SGB IX (streitig siehe unten). 
Aber selbst wenn § 14 SGB IX nicht gelten 
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würde, muss das Jugendamt zeitnah ent-
scheiden. Wenn über einen Antrag ohne 
wichtigen Grund nicht innerhalb einer Frist 
von drei Monaten entschieden worden ist, 
kann direkt auf die Leistung geklagt wer-
den.  

Hinzu kommt, dass das Jugendamt selber 
nicht die Voraussetzungen für einen För-
derbedarf nach dem SchulG zu prüfen hat 
und auch nicht prüfen kann. Letztlich hat 
sie sogar die negative Entscheidung der 
Schulbehörde hinzunehmen (Mrozynski 
2003, S.252). Insbesondere darf das Ju-
gendamt den jungen Menschen nicht auf 
den Besuch der Sonderschule verweisen, 
da diese Entscheidung die Schulverwal-
tung zu treffen hat (Bieritz – Harder, § 10 
Rz. 9; VGH Mannheim FEVS 54, 2003, 213 
und 218; OVG NRW ZfJ 2004, 346 ff für 
den Fall des ADHS-Syndroms einschrän-
kend). Dennoch ist es ratsam. sich um eine 
angemessene Förderung durch die Schule 
zu bemühen, allein um möglichst schnell 
wenigstens irgendeine Förderung zu erhal-
ten.  

Insbesondere enthält aber auch das SGB 
VIII keine § 2 SGB XII entsprechende Vor-
schrift, nach welcher ein Empfang von 
Leistungen ausgeschlossen ist, wenn die 
erforderliche Hilfe von anderen erlangt wer-
den kann (Meysen 2003). 

Die Inanspruchnahme vorrangiger Leistun-
gen fällt im übrigen auch nicht unter die Mit-
wirkungspflichten der §§ 60 ff SGB I 
(Meysen 2003). In § 60 SGB I sind allge-
mein für das Sozialrecht Obliegenheiten 
des Empfängers von Sozialleistungen ge-
regelt, deren Verstoß gar bis zur Einstel-
lung der Sozialleistung nach § 65 SGB I 
führen kann. Hier ist z.B. geregelt, dass der 

Hilfeempfänger sämtliche Änderungen sei-
ner wirtschaftlichen Verhältnisse mitzutei-
len hat.  

Bei einem entsprechenden Bedarf kann 
der junge Mensch sogar einen Integra-
tions- oder Schulhelfer beanspruchen, 
wenn es nach dem Landesschulrecht kei-
nen Anspruch auf eine solche Hilfe gegen-
über der Schulbehörde gibt und die Schul-
behörde nicht leistet (ua. BVerwG 5 C 
35/06, zit. nach Juris; Oberverwaltungsge-
richt Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 25. 
Januar 2013 – 7 B 11154/12 –, juris). Dies 
ist inzwischen ständige Rechtsprechung. 
Allerdings darf der schulische Kernbereich 
nicht betroffen sein. Also insbesondere die 
schulischen Aufgaben obliegen aus-
schließlich der Schule.  

E. Verfahren zur Feststellung eines 
Bedarfs nach § 35 a SGB VIII 

Das Verfahren bei der Entscheidung über 
eine Eingliederungshilfe richtet sich nach 
§ 36 SGB VIII. Auf die Eingliederungshilfe 
besteht zwar dem Grunde nach ein An-
spruch. Allerdings eröffnet dieser dem Ju-
gendamt regelmäßig ein (pflichtgemäßes) 
Auswahlermessen. Das Jugendamt muss 
leisten, welche Leistung gewährt wird, 
steht im Ermessen des Jugendamtes.  

Das Wunsch- und Wahlrecht ist zu beach-
ten. Allerdings weist das Verfahren gegen-
über den Verfahren im Rahmen der Hilfen 
zu Erziehung Besonderheiten auf. Bei der 
Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII 
handelt es sich um Rehabilitationsrecht, in-
sofern finden ergänzend Vorschriften aus 
dem SGB IX Anwendung. Dies ergibt sich 
aus der Verweisung in § 35 a Abs. 3 SGB 
VIII auf § 53 Abs. 3 und 4 Satz 1, § 54 SGB 
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XII, hinsichtlich Aufgabe und Ziel der Hilfe, 
der Bestimmung des Personenkreises und 
der Art der Hilfe. In § 53 Abs. 4 SGB XII 
wird auf die Vorschriften des SGB IX hin-
sichtlich der Leistungen verwiesen; ergän-
zend wird dies durch § 54 Abs. 1 SGB XII.  

1. Geltung der Regelungen des SGB IX 
für die Eingliederungshilfe nach § 35 a 
SGB VIII 

Die Regelungen des SGB IX modifizieren 
insbesondere das Verfahren. Das SGB IX 
fasst die Leistungen zur Teilhabe einheit-
lich für das gesamte Rehabilitationsrecht 
zusammen, die Regelungen werden vor 
die Klammer gezogen. Insofern ist das 
SGB IX mit dem SGB I, IV und X vergleich-
bar. Die Zuständigkeit und die Vorausset-
zungen für die Leistungen zur Teilhabe 
richten sich nach dem für den jeweiligen 
Reha-Träger geltenden Leistungsgesetz 
(§ 7 Satz 2 SGB IX). Speziellere Regelun-
gen in den einzelnen Leistungsgesetzen 
verdrängen das SGB IX, § 7 Satz 1 SGV 
IX. In § 6 ist die öffentliche Jugendhilfe aus-
drücklich als Träger der Rehabilitation ge-
regelt.  

a. Schulbegleitende Hilfen 

Tatsächlich streitig ist jedoch die Frage, ob 
die öffentliche Jugendhilfe auch für schul-
begleitende Hilfen Rehabilitationsträger ist 
oder – wenn man dies verneinen sollte – 
die Verfahrensvorschriften des Neunten 
Sozialgesetzbuches keine Anwendung fin-
den. Die sogenannten schulbegleitenden 
Hilfen – in § 54 SGB XII geregelt, erfassen 
insbesondere auch die Hilfen, die auf die 

Hinführung auf eine angemessene Schul-
bildung abzielt (LSG BW, zit. nach Wahren-
dorf in Grube u.a. § 54 Rz. 33).  

Das BVerwG hat in einer Entscheidung 
vom 11.08.2005, FEVS 57, 481 festge-
stellt, dass das Jugendamt in derartigen 
Fällen kein Rehabilitationsträger sei und 
damit insbesondere die Anwendung des 
§ 14 SGB IX abgelehnt. Dies hat das 
BVerwG darauf gestützt, dass § 6 SGB IX 
die Träger der öffentlichen Jugendhilfe nur 
für die in § 5 Nr. 1., 2., und 4 SGB IX ge-
nannten Leistungsgruppen Rehabilitations-
träger sein könne. In der Entscheidung wird 
nur auf die seinerzeitig gültige Vorschrift 
des § 40 BSHG, die Vorläufervorschrift des 
§ 54 SGB XII verwiesen, allerdings ohne 
eine weitere Begründung. Von Kunkel 
(§ 35 a Rz. 34) aber auch Teilen der Recht-
sprechung (OVG NRW 12 B 438/12 zit. 
nach juris) wird dies mit Verweis auf die 
Bundesverwaltungsgerichtsentscheidung 
übernommen. Dahinter steht offenbar ein 
systematisches Argument: Da § 40 BSHG 
die schulbegleitenden Maßnahmen neben 
Maßnahmen nach § 55 SGB IX, der die 
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft re-
gele, ist klar, dass es sich bei den schulbe-
gleitenden Maßnahmen nicht um die Teil-
habeleistungen handeln kann, die § 55 
SGB IX benennt. Der dort genannte Regel-
katalog enthielt und enthält tatsächlich die 
schulbegleitenden Hilfen nicht. Dies ist al-
lerdings hochstreitig, da eine Heraus-
nahme der schulbegleitenden Hilfen aus 
dem System des Rehabilitationsrechts sys-
temwidrig wäre und den Vorrang, den die 
Regelungen in den speziellen Leistungsge-
setzen, hier dem SGB XII zunichtemachen 
würde.  
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Von daher gehe ich davon aus, dass bei al-
len Leistungen zur Teilhalbe nach § 35 a 
SGB VIII die Verfahrensregelungen des 
SGB IX gelten, sofern nicht das SGB VIII 
speziellere Vorschriften vorhält.  

b. § 14 SGB IX Zuständigkeitsregelung 
und Bearbeitungsfristen 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang vor 
allem die Regelung des § 14 SGB IX. Es 
regelt das Verfahren der Zuständigkeitsklä-
rung. Streitigkeiten über die Zuständig-
keitsfrage einschließlich der Leistungs-
erbringung bei ungeklärter Zuständigkeit 
oder bei Eilbedürftigkeit sollen nicht zu 
Lasten der behinderten Menschen bzw. der 
Schnelligkeit und Qualität der Leistungs-
erbringung gehen, durch eine schnelle Zu-
ständigkeitserklärung soll das Verwal-
tungsverfahren verkürzt werden (Wiesner 
vor § 35 a Rz. 14).  

Sofern diese Verfahrensregelung nicht den 
Regelungen der Hilfeplanung in § 36 SGB 
VIII widersprechen sind sie hier anwend-
bar.  

(1) Zuständigkeit 

Gem. § 14 I SGB IX hat der zuerst ange-
gangene Rehabilitationsträger innerhalb 
von zwei Wochen seine Zuständigkeit nach 
dem speziellen Leistungsgesetz zu prüfen 
und sich für zuständig zu erklären. Hält er 
sich nicht für zuständig, muss er die Sache 
unverzüglich (also spätestens am nächsten 
Werktag) an den seines Erachtens zustän-
digen Träger verweisen. Der zweitange-
gangene Träger wird dann zuständig und 
kann seinerseits nicht mehr weiter verwei-
sen, unabhängig davon, ob er tatsächlich 

zuständig ist oder nicht. Verweist der zu-
erst angegangene Rehabilitationsträger 
nicht innerhalb der Zweiwochenfrist weiter, 
ist er zuständig (§ 14 Abs. 2 Satz 1 SGB 
IX). Dies steht unter dem Vorbehalt, dass 
der Antragsteller eine konkrete Leistung 
zur Teilhabe beantragt hat (u.a. Joussen in 
Dau u.a. SGB IX, § 14 Rz. 6). Die festge-
legte Zweiwochenfrist ist eine Ausschluss-
frist (BeckOK SozR/Jabben SGB IX § 14 
Rz. 3; Joussen aaO. Rz. 9). Sie ist in ihrem 
Lauf gehemmt, solange der Antragsteller 
mit der Erfüllung seiner Mitwirkungspflich-
ten nach §§ 60 bis 65 SGB I im Verzug ist, 
er insbesondere die angeforderten Unterla-
gen nicht beibringt. 

Der nach § 14 SGB IX zuständige oder zu-
ständig gewordene Rehabilitationsträger 
stellt den Rehabilitationsbedarf unter Be-
achtung des § 10 SGB IX, also nach allen 
in Betracht kommenden Sozialgesetzen 
unverzüglich fest (BSG NZS 2008, 436 
u.a.). Hat beispielsweise die Krankenkasse 
es versäumt, den Antrag auf Leistungen 
nach § 35 a SGB VIII innerhalb der Frist an 
das zuständige Jugendamt abzugeben, 
bleibt es zuständig und muss das weitere 
Verfahren entsprechend den für die Ein-
gliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII be-
stimmten Regeln abwickeln.  

Der nach § 14 SGB IX zuständig gewor-
dene Rehabilitationsträger hat gem. § 14 
Abs. 4 SGB IX einen Erstattungsanspruch 
gegenüber dem eigentlich zuständigen 
Träger nach den allgemeinen Vorschriften, 
insbesondere also nach den §§ 102 ff SGB 
X.  
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(2) Bearbeitungsfristen 

Ansonsten regelt § 14 Abs. 2 SGB IX relativ 
kurze Bearbeitungsfristen. Grundsätzlich 
hat der Rehabilitationsträger ab Antragstel-
lung drei Wochen Zeit, den Rehabilitations-
bedarf festzustellen. Muss noch ein Gut-
achten eingeholt werden, verlängert sich 
diese Zeit um insgesamt vier Wochen. Der 
Gutachter muss innerhalb von zwei Wo-
chen das Gutachten erstellen und der 
Rehaträger dann innerhalb von weiteren 
zwei Wochen über den Bedarf entscheiden 
(§ 14 Abs. 2 Satz 2 – 4 SGB IX). Da über 
die Bewilligung der Hilfen nach § 35 a SGB 
VIII im Zusammenwirken mit mehreren 
Fachkräften entschieden wird und die Fest-
stellung der seelischen Behinderung durch 
zwei unterschiedliche Stellen zu erfolgen 
hat, muss das Gesetz insofern ergänzend 
ausgelegt werden, als dass die ärztliche 
Stellungahme im Sinne des § 35 a Abs. 1 a 
SGB VIII dem Gutachten entspricht (so 
Wiesner vor § 35 a Rz. 18). Die weiteren 
zwei Wochen Zeit verbleiben dem Jugend-
amt die Teilhabebeeinträchtigung zu ermit-
teln. Es schließt sich dann das Hilfeverfah-
ren im Sinne des § 36 SGB VIII an.  

2. Einzelfragen zur Ermittlung der see-
lischen Behinderung 

Für die Feststellung der Abweichung der 
seelischen Gesundheit bedarf es einer 
fachlichen Stellungnahme. 

a. Stellungnahme über die Abweichung 
der seelischen Gesundheit 

Im Verfahren hat das Jugendamt eine Stel-
lungnahme hinsichtlich der Abweichung 
der seelischen Gesundheit einzuholen 
(§ 35 a Abs. 1 a SGB VIII). Im Gesetz ist 

bestimmt, dass diese Stellungnahme, ent-
weder 

 von einem Arzt für Kinder- und Jugend-
psychiatrie und Psychotherapie 

 von einem Kinder- und Jugendpsycho-
therapeuten 

 oder von einem Arzt oder einem psycho-
logischen Psychotherapeuten, der über 
besondere Erfahrungen auf dem Gebiet 
seelischer Störungen bei Kindern und 
Jugendlichen verfügt,  

zu erstellen ist. Die Aufzählung ist abschlie-
ßend.  

Im Gesetz ist weiter bestimmt, dass die 
Person, die die Hilfe durchführt, nicht die 
Person sein soll, die die Stellungnahme ab-
gibt. Die Vorschrift beugt der Interessenkol-
lision vor und tritt dem Risiko der Befan-
genheit entgegen (Kador in Jung SGB VIII 
§ 35 a Rz. 12).  

Für die Stellungnahme gibt es weitere Kri-
terien. Die Stellungnahme muss auf Grund-
lage der Internationalen Klassifikation der 
Krankheiten in der vom Deutschen Institut 
für medizinische Dokumentation und Infor-
mation heraus gegebenen Fassung (ICD 
10) erstellt werden (§ 35 a Abs. 1a Satz 2). 
Ohne dass hierfür eine gesetzliche Vor-
gabe besteht, wird darüber hinaus in der 
Praxis das von Remscheid/ Schmidt/ 
Poustka eingeführte multiaxiale Klassifika-
tionsschema (MAK) für psychische Störun-
gen des Kindes- und Jugendalters nach 
ICD 10 angewandt (u.a. Wiesner § 35 a Rz. 
17, Stähr § 35 a Rz. 36 c; Fegert u.a. JAmt 
2008, 177, 183 ff).  

Es ist weiter bestimmt, das in der Stellung-
nahme dargelegt wird, ob die Abweichung 
Krankheitswert hat oder auf einer Krankheit 
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beruht (Satz 3). Eigentlich ist diese Rege-
lung redundant, da eine Diagnose nach 
ICD 10 grundsätzlich Krankheitswert hat. 
Meines Erachtens soll die Regelung dem 
Gutachter aufgeben, die Stellungnahme 
ausführlicher zu begründen. Es reicht eben 
nicht aus, in der Stellungnahme die Vor-
schrift zu zitieren und vielleicht noch mit ei-
nem Satz eine Diagnose nach dem ICD 10 
aufzustellen. Vielmehr sollten sich aus dem 
Gutachten nähere Befunde ergeben, die 
die Diagnose nachvollziehbar machen. Die 
ärztliche Stellungnahme muss ausreichend 
aktuell sein, um die gesundheitliche Abwei-
chung zu belegen. Dies wurde vom sächsi-
schen OVG für eine Stellungnahme, die ein 
Jahr alt war, verneint (Sächsisches Ober-
verwaltungsgericht, Beschluss vom 24. 
März 2015 – 4 B 171/14 –, juris). 

b. Feststellung der Teilhabebeeinträch-
tigung  

Die Teilhabebeeinträchtigung gem. § 35 a 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 wird auf Basis der vor-
genannten ärztlichen Stellungnahme von 
der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter des 
Jugendamtes ermittelt und festgestellt. 
Hierbei empfiehlt sich der Einsatz von stan-
dardisierten Verfahren zur Einschätzung 
der Teilhabebeeinträchtigung (Wiesner § 
35 a Rz. 24). Es empfehlen sich hier auch 
Interviews und Gespräche in den wesent-
lichen Bereichen des Umfeldes (Familie, 
Schule, Freundeskreis). Als Analysebe-
reich wurden bestimmt: Persönlichkeit, Fa-
milie, Kindertagesstätte, Schule, Arbeit, 
Freizeit und Sozialraum (Wiesner aaO.). 

Im Gegensatz zur ärztlichen Stellung-
nahme wird die Teilhabebeeinträchtigung 

in der Regel von einem Sozialarbeiter vor-
genommen. Wenn das Jugendamt nicht tä-
tig wird oder eine vermeintlich falsche Ein-
schätzung abgibt, kann diese Einschät-
zung durch eine entsprechend qualifizierte 
Fachkraft ersetzt werden. Es ist auch mög-
lich, dass die unter § 35 a Abs. 1 a SGB VIII 
benannte Person eine zweigliedrige Stel-
lungnahme abgibt und auch die Teilhabe-
beeinträchtigung feststellt.  

Die Teilhabebeeinträchtigung unterliegt 
der vollen gerichtlichen Überprüfung (Hes-
sischer VGH Beck RS2009, 39771; OVG 
Koblenz NJW 2007, 1993; Wiesner § 35 a 
Rz. 25 a; Oberverwaltungsgericht für das 
Land Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 
19. November 2014 – 12 B 1198/14 –, ju-
ris). 

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass 
grundsätzlich weder das Jugendamt al-
leine noch ein Arzt oder eine andere in § 35 
a Abs. 1 a SGB VIII benannte Person die 
seelische Behinderung feststellen kann. 
Vielmehr muss das Jugendamt die fach-
liche Stellungnahme zur gesundheitlichen 
Abweichung verarbeiten; die in § 35 a Abs. 
1 a SGB VIII genannten Personen über-
schreiten ihre Kompetenzen, wenn sie die 
seelische Behinderung insgesamt feststel-
len und auch die Teilhabebeeinträchtigung 
abprüfen. Denn letzteres ist Aufgabe des 
Jugendamtes.  

 

Benjamin Raabe  
Volljurist, Rechtsanwalt, Fachanwalt für 
Miet- und Webrecht 
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